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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Künzelsau plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“ (vgl. 
Abbildung 1). Das Flurstück befindet sich am südöstlichen Rand von Künzelsau. Mit der 
Umsetzung des Bebauungsplans erfolgen voraussichtlich Eingriffe in Grünlandflächen und 
Gehölze. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Umsetzung des 
Bebauungsplans in Lebensräume von besonders und streng geschützten Tierarten 
eingegriffen wird. Mit diesen Eingriffen könnten schwerpunktmäßig Beeinträchtigungen 
artenschutzrechtlich relevanter Vertreter der Tiergruppen Vögel und Reptilien sowie der Tierart 
Haselmaus verbunden sein. Die genannten Tiergruppen und -arten wurden ebenso wie 
entsprechend geeignete Habitatstrukturen und Lebensräume explizit erfasst. 

Die Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage für die artenschutzrechtliche Prüfung des 
Vorhabens auf der Basis des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Sofern das 
Vorhaben Zugriffsverbote berührt, ist die Planung so genannter CEF-Maßnahmen (continuous 
ecological functionality measures) erforderlich, gegebenenfalls ist auch ein Ausnahmeantrag 
nach § 45 BNatSchG zu stellen. Art und Umfang der CEF-Maßnahmen werden innerhalb des 
zu erstellenden Gutachtens definiert.  

Die Stauch Projektbau GmbH hat die Planbar Güthler GmbH mit den oben beschriebenen 
Untersuchungen und der artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. 

1.2 Datengrundlagen 

Für die Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden folgende Daten-
grundlagen herangezogen: 

• Eigene Erhebungen von März bis Oktober 2023 sowie von Juli bis September 2024 
 
• Luftbilder, topografische Karten 
 
• Fachliteratur (siehe auch Literaturverzeichnis): 

- Listen der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten 
Arten sowie deren Erhaltungszustand (LUBW 2010, 2019) 

- Grundlagen der FFH-Arten (ELLWANGER et al. 2021, LANUV NRW 2019, LFU 2022) 
- Die Grundlagenwerke Baden-Württembergs zu verschiedenen Artengruppen: 

▪ Säugetiere (BRAUN und DIETERLEN 2005) 
▪ Vögel (HÖLZINGER 1997, 1999, HÖLZINGER und MAHLER 2001) 
▪ Reptilien (LAUFER et al. 2007) 

 
• Gesetzliche Grundlagen: 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
- Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
- Vogelschutzrichtlinie (VRL) 

1.3 Rechtliche Grundlage 

Bezüglich der Pflanzen- und Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der europäischen 
Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für 
nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten/Standorten wild lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare 
Verletzung oder Tötung von wild lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. 
Beschädigung oder Zerstörung von Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer 
Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Standorte im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  
 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Tötungsverbot: Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch 
den Eingriff oder das Vorhaben betroffenen Arten. 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

1.4 Beschreibung des Vorhabens 

Die Stadt Künzelsau plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“. 
Innerhalb des Geltungsbereichs sollen fünf Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragenplätzen und 
gemeinsam genutzten Außenbereichen entstehen (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Entwurfsplanung zum Bebauungsplan „Wohnen am Wartberg“. 
 Quelle: ORplan. Stuttgart, 29.09.2025. 
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1.5 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“, Stadt Künzelsau befindet 
sich am südöstlichen Rand der Stadt Künzelsau (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebiets südöstlich der Stadt Künzelsau (rote Ellipse). 
Quelle: Amtliche Geobasisdaten © LGL (www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19). 

Die Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets für die faunistischen Untersuchungen 
sowie der Erfassung geeigneter Lebensräume und Habitatstrukturen im Rahmen der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung entspricht dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“, Stadt Künzelsau (vgl. Abbildung 3, rote 
Abgrenzung). Der südliche Teil des Geltungsbereichs (vgl. Abbildung 3, blau gestrichelte Linie) 
wurde im Jahr 2023 auf ein Vorkommen von Vertretern der Tiergruppe Reptilien sowie der 
Tierart Haselmaus hin untersucht. Die Erfassung der Tiergruppe Vögel konzentrierte sich 
ebenfalls auf diesen Bereich, reichte jedoch in den nördlichen Teilbereich (vgl. Abbildung 3, 
gelb gestrichelte Linie) hinein. Die Tiergruppe Reptilien wurde im nördlichen Teilbereich (vgl. 
Abbildung 3, gelb gestrichelte Linie) im Jahr 2024 erfasst. Die Erhebung geeigneter 
Lebensräume und Habitatstrukturen für artenschutzrechtlich relevante Arten erfolgte 2023 im 
südlichen und 2024 im nördlichen Teilbereich. 
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Abbildung 3: Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Wohnen am 
Wartberg“, Stadt Künzelsau (Vorentwurf, rote Abgrenzung; Quelle: ORplan. Stuttgart, 
26.03.2024) sowie der Untersuchungsgebiete in den Jahren 2023 (blaue gestrichelte 
Linie, UG 23) und 2024 (gelbe strichelte Linie, UG 24) 

 
Das Untersuchungsgebiet grenzt im Norden an die Komburgstraße sowie an das 
Ingenieurbüro Ingrid Schäffer und die Neuapostolische Kirche Künzelsau an. Im Osten 
umfassen Streuobst- und Gehölzbestände den südlichen Teil des Untersuchungsgebiet, im 
Süden grenzen Waldflächen an. Im Westen wird das Untersuchungsgebiet durch 
Wohnbebauung der Stadt Künzelsau eingefasst. Das Untersuchungsgebiet selbst besteht aus 
Gehölzbeständen, Wiesenflächen, Saumstrukturen, einer Holzlagerstätte, einem Schuppen, 
Verkehrswegen und Parkplätzen. Zusätzlich liegt im Nordosten des Untersuchungsgebiets 
direkt angrenzend ein alter Stall. Großräumig betrachtet umschließen die Wohnbebauung 
Künzelsaus das Untersuchungsgebiet in nördlicher und westlicher Richtung. Zusätzlich 
verläuft nordöstlich der Kocher. In östlicher Richtung umfassen zudem gehölzbestandene 
Grünflächen und Siedlungsraum das Untersuchungsgebiet, im Süden grenzen Waldbestände 
an.  

1.6 Schutzgebiete 

Im Westen des Flurstücks Nr. 1269 liegt eine Teilfläche des nach NatSchG geschützten 
Offenland-Biotops „Steinriegel IV am Wartberg südöstlich Künzelsau“ (‚Biotop Nr. 
167241265063). Das Biotop umfasst Steinriegel, Feldhecken mittlerer Standorte und 
Feldgehölze sowie in sehr geringem Maße Trockenmauern. Eingriffe sind in diese Bereiche 
nicht geplant. 
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Abbildung 4: Darstellung der geschützten Landschaftsteile im Untersuchungsgebiet und in dessen 
unmittelbarer Umgebung. Die rot hinterlegten Flächen stellen die nördlichen 
Teilflächen des geschützten Offenland-Biotops „Steinriegel IV am Wartberg südöstlich 
Künzelsau“ dar. 
Quelle:  Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW;  
 Amtliche Geobasisdaten © LGL (www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)  
 und © BKG (www.bkg.bund.de). 
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2 METHODIK  

Im Zeitraum März bis Oktober 2023 wurden innerhalb des Flurstücks Nr. 1269 Erfassungen 
der Tiergruppen Vögel und Reptilien, der Tierart Haselmaus sowie Kartierungen potenzieller 
Habitatstrukturen und Lebensräume verschiedener Tiergruppen im Untersuchungsgebiet 
durchgeführt (folgend als UG 23 bezeichnet). Wobei im Rahmen der akustischen Erfassung 
der Tiergruppe Vögel auch Tiere außerhalb des Flurstücks Nr. 1269 erfasst wurden. 
Ergänzend hierzu erfolgten von Juli bis September 2024 Erfassungen der Tiergruppe Reptilien 
sowie potenzieller Habitatstrukturen und Lebensräume verschiedener Tiergruppen im Bereich 
der nördlichen Zuwegung in Teilen der Flurstücke Nrn. 1229/1 und 1229/2 (folgend als UG 24 
bezeichnet). 

Habitatstrukturen 

Am 02. März 2023 (UG 23) sowie am 24. Juli 2024 (UG 24) wurden vorkommende Gehölze 
gezielt nach Baumhöhlen sowie Holz- und Rindenspalten abgesucht, die wichtige 
Habitatstrukturen für höhlenbrütende Vögel, baumhöhlenbewohnende Fledermäuse oder 
xylobionte Käfer darstellen können. Die Untersuchung der Gehölze erfolgte bodengestützt 
unter Verwendung eines Fernglases. 

Flächenhafte Habitatstrukturen, die insbesondere für das Vorkommen der Tiergruppen 
Reptilien und Schmetterlinge von Bedeutung sind, wurden am 09.05.23 innerhalb des UG 23 
sowie am 24. 07.24 innerhalb von UG 24 aufgenommen. 

Die im Untersuchungsgebiet befindliche Holzlagerstätte sowie ein Schuppen wurden im März 
2023 bzw. im Juli 2024 bodengestützt auf potenzielle Quartiere für Fledermäuse und 
Brutplätze für gebäude- und nischenbrütende Vogelarten untersucht. Es wurde sowohl auf 
direkte, als auch auf indirekte Nutzungshinweise (Kotspuren, Nester, etc.) der genannten 
Tiergruppen geachtet (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Indirekte Hinweise auf welche im Rahmen der Habitatstrukturkartierung an Gebäuden 
geachtet wird. 

Indirekte Hinweise 
Tiergruppe 

Fledermäuse 
Tiergruppe 

Vögel 
Kotspuren X X 

Urin- und Fettflecken X - 

Reste von Beutetieren X X 

Nester bzw. Nistplätze - X 

Totfunde X X 

 
Vögel 

Für die Erhebung der Vögel erfolgten insgesamt sieben Begehungen zwischen März und Juli 
2023, wobei sowohl Sichtbeobachtungen als auch akustische Nachweise aufgenommen 
wurden. Fünf der Begehungen erfolgten in den frühen Morgenstunden, zwei Begehungen in 
den späten Abend- bzw. frühen Nachtstunden. Dabei wurden die arttypischen Gesänge und 
Rufe unterschieden und die zugehörigen Arten lagegenau in einer Karte eingetragen. Die 
Sichtbeobachtungen wurden teils mit bloßem Auge, teils unter Zuhilfenahme eines Fernglases 
vorgenommen. Während der Nachtbegehungen kamen zusätzlich Klangattrappen für die 
potenziell vorkommenden Eulenarten zum Einsatz. Diese Erfassungen erfolgten innerhalb des 
Flurstücks Nr. 1269 sowie in einem Umkreis von ca. 60 m um dieses herum. Die Auswertung 
der Erhebungsdaten erfolgte nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005). 
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Haselmaus  

Die Erfassung der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist an die Methodenstandards nach 
BRIGHT et al. (2006), JUSKAITIS und BÜCHNER (2010) sowie LANUV NRW (2019) angelehnt. 
Zur Erfassung wurden am 02.03.2023 insgesamt 15 Haselmaus-Niströhren (Tubes) im 
Bereich potenzieller Habitate (Gehölzstrukturen an den Gebietsgrenzen) ausgebracht (siehe 
Karte 1). Die Haselmaus nutzt diese Röhren als Tagesschlafplatz und in seltenen Fällen für 
die Aufzucht von Jungtieren. Die Niströhren werden mit Bindedraht waagerecht an Ästen und 
Zweigen in einer Höhe von ca. 30 bis 150 cm angebracht. Die Haselmaus-Niströhren wurden 
über mehrere Monate (März bis Oktober 2023) in den potenziellen Habitatstrukturen belassen 
und an vier Terminen auf Haselmausspuren (typische Nester, Kot, Tiere) kontrolliert. 
Zusätzlich erfolgte die Suche nach charakteristischen Fraßspuren an Nüssen, der Fokus 
wurde dabei insbesondere auf Bereiche unter gut fruchtenden Gehölzen (z. B. Haselsträucher) 
gerichtet. 

Reptilien 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte mittels Sichtbeobachtung. Hierzu wurden bei sechs 
Begehungen zwischen Mai und September 2023 (UG 23) sowie bei vier Begehungen 
zwischen Juli und September 2024 (UG 24) die für die Tiergruppe relevanten Biotopstrukturen 
abgegangen. Die Begehungen fanden teils während der vormittäglichen Aufwärmphase teils 
am späteren Nachmittag statt. Dadurch wurden die potenziellen Habitate in unterschiedlichen 
Besonnungssituationen erfasst und die für den Tages- und Jahresverlauf typischen 
Aktivitätsmuster der Arten berücksichtigt. Am 02. März 2023 wurden zudem im UG 23 zehn 
künstliche Verstecke (je 1 m²) in Form von Teppichstücken (teilgummiert) sowie zwei 
Schalbretter im Bereich potenzieller Reptilienhabitate ausgebracht (siehe Karte 1). Am 24. Juli 
2024 wurden im UG 24 fünf künstliche Verstecke (je 1 m²) in Form von Teppichstücken 
(teilgummiert) ausgebracht. Diese künstlichen Verstecke wurden bei den folgenden 
Erfassungsterminen zusätzlich zu den natürlichen Biotopstrukturen überprüft. Die Erfassung 
der Tiergruppe Reptilien erfolgte anhand des Methodenstandards von LAUFER et al. (2007), 
LAUFER (2014a) sowie von HACHTEL et al. (2009). 

Tabelle 2 enthält eine Übersicht über die Termine der faunistischen Erfassungen. 
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Tabelle 2: Begehungstermine zur Erfassung von Tiergruppen bzw. Habitatstrukturen 

°C überwiegende Temperatur in Grad Celsius  
#/# Bedeckungsverhältnis (Deutscher Wetterdienst) 
Bft Windstärke nach Beaufort  

 

Tiergruppe bzw. Habitatstrukturen Datum Wetter 

Erfassung potenzieller Habitatstrukturen an Gehölzen 
sowie flächenhafter Habitatstrukturen 

02.03.2023 
09.05.2023 
 
24.07.2024 

10 °C, 0/8, 1 Bft 
19 °C, 4/8, 2 Bft 
 
18 °C, 8/8, 1 Bft 

Erfassung der Tiergruppe Vögel (morgens) 
 
 
 
 
 
Erfassung der Tiergruppe Vögel (abends/nachts) 

05.04.2023 
18.04.2023 
09.05.2023 
31.05.2023 
13.06.2023 
 
02.03.2023 
13.07.2023 

0 °C, 1/8, 2 Bft 
8 °C, 6/8, 2 Bft 
14 °C, 5/8, 2 Bft 
11 °C, 1/8. 2 Bft 
14 °C, 2/8, 2 Bft 
 
6 °C. 1/8, 1 Bft 
20 °C, 4/8, 2 Bft 

Erfassung der Haselmaus 04.07.2023 
01.09.2023 
20.09.2023 
13.10.2023 

19 °C, 2/8, 2 Bft 
20 °C, 6/8. 2 Bft 
22 °C, 3/8, 2 Bft 
24 °C, 4/8, 2 Bft 

Erfassung der Tiergruppe Reptilien 09.05.2023 
31.05.2023 
04.07.2023 
16.08.2023 
01.09.2023 
20.09.2023 
 
24.07.2024 
07.08.2024 
27.08.2024 
20.09.2024 

20 °C, 4/8, 2 Bft 
21 °C, 1/8, 3 Bft 
21 °C, 1/8, 3 Bft 
26 °C, 3/8, 1 Bft 
20 °C, 6/8. 2 Bft 
23 °C, 3/8, 2 Bft 
 
18 °C, 8/8, 1 Bft 
26 °C, 8/8, 2 Bft 
26 °C, 3-4/8, 2-3 Bft 
21 °C, 3-4/8, 2-3 Bft 
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3 WIRKUNGEN DES VORHABENS 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 
können (vgl. Tabelle 3). 

Baubedingte Wirkfaktoren:  
Baubedingte Wirkungen sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einflüsse, die während 
der Zeit der Baudurchführung zu erwarten sind.  
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Anlagebedingte Wirkfaktoren sind im Gegensatz zu baubedingten Faktoren in der Regel 
dauerhaft. 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen durch den Betrieb der Anlage. 
 
 
Tabelle 3:  Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren und deren mögliche Wirkungsweise auf 

einzelne Tiergruppen oder -arten ohne Durchführung von Vermeidungs-, Minimierungs- 
und CEF-Maßnahmen 

Wirkfaktoren Wirkungsweise 

Flächeninanspruchnahme durch Baustellen-
einrichtungsflächen 

Temporärer Verlust von Habitaten 

Störreize (Lärm, Erschütterung, künstliche Licht-
quellen) durch Baubetrieb 

Störung von Nahrungshabitaten, 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Flucht- und 
Meidereaktionen  

Fällung von Bäumen im Zuge der Baufeldfrei-
machung 

Verletzung, Tötung, Beschädigung streng 
geschützter Tierarten einschließlich deren 
Entwicklungsstadien  

Vorrübergehende Inanspruchnahme unbebauter 
Fläche als Lager- oder Arbeitsfläche für den 
Baubetrieb  

Bodenverdichtung 

Bautätigkeiten unter Maschineneinsatz Verletzung, Tötung, Beschädigung, Zerstörung 
streng geschützter Tierarten durch Maschinen 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 
Versiegelung und Bebauung 

Dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie von Nahrungshabitaten, 
Erhöhung intra- und interspezifischer 
Konkurrenz 

Barrierewirkung durch Gebäude, Zerschneidung 
durch Straßen 

Beeinträchtigung von potenziellen 
Wanderkorridoren, Trennung von 
Teillebensräumen 

 

Störung von Flugrouten 

Veränderung des Mikroklimas im direkten Umfeld 
der versiegelten Flächen 

Verschlechterung der Habitateignung durch 
Beschattung umliegender Biotope, Veränderung 
des Wasserhaushalts 

Hinderniswirkung durch Glasfassaden/große 
Fenster 

Erhöhtes Kollisionsrisiko bei großflächiger 
Verwendung von Glas- oder Metallfronten 
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Wirkfaktoren Wirkungsweise 

Akustische und visuelle Störreize durch Nutzung 
der Flächen, erhöhte Emissionen/Immissionen 
(Staub, Schadstoffe) 

 

Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
Nahrungshabitaten; Flucht- und 
Meidereaktionen 

Erhöhter Prädatorendruck durch Haustiere Tötung von Individuen 

Erhöhtes Kfz-Aufkommen Erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko durch 
Überfahren 

Direkte oder indirekte Beleuchtung von Habitaten Erhöhung des Risikos von Prädatoren erbeutet 
zu werden 

 

Beeinflussung von chronobiologischem 
Rhythmus, Hormonhaushalt, Fortpflanzung, 
Kommunikation, Verhaltensmustern, 
Nahrungskonkurrenz und -verfügbarkeit, 
Orientierung etc. 
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4 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND BETROFFENHEIT 

4.1 Habitatstrukturen 

Das Untersuchungsgebiet und dessen unmittelbare Umgebung weisen mit Gehölzbeständen, 
Einzelgehölzen, Gras-/Krautfluren, Bestandsgebäuden sowie Saumstrukturen eine Vielfalt an 
nutzbaren Strukturen für unterschiedlichste Tierarten auf. Das Untersuchungsgebiet wurde 
daher auf sein Potenzial als Habitat für die Tiergruppen Vögel und Reptilien sowie die Tierart 
Haselmaus überprüft. Hierfür wurden flächendeckend alle Habitatstrukturen erfasst, die 
grundsätzlich als Fortpflanzungs- und Ruhestätte, aber auch als Nahrungshabitat, Rastplatz, 
etc. genutzt werden können. 

Habitatstrukturen an Gehölzen 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Gehölze wurden hinsichtlich ihrer Habitateignung 
für höhlenbrütende Vogelarten, baumbewohnende Fledermäuse und holzbewohnende Käfer 
untersucht. Im Untersuchungsgebiet konnten hierbei insgesamt drei Habitatbäume festgestellt 
werden (vgl. Tabelle 4 und Abbildung 5), welche sich als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für 
verschiedene höhlenbrütende Vogelarten sowie als Sommerquartier für Fledermäuse eignen. 
Eine Nutzung der Strukturen für Fledermäuse als Winterquartier kann auf Grund mangelnder 
Frostsicherheit ausgeschlossen werden. Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter, 
xylobionter Käferarten (z. B. Eremit [Osmoderma eremita]) kann aufgrund der zu geringen 
Dimension der Habitatbäume im Bereich der festgestellten Strukturen ausgeschlossen 
werden.  

Der gesamte Gehölzbestand innerhalb des Untersuchungsgebiets eignet sich für freibrütende 
Vogelarten als Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie als (nachrangiges, nicht essenzielles) 
Nahrungshabitat für diverse Vogelarten und Fledermäuse. Es konnte ein dauerhaft nutzbares 
Reisignest der freibrütenden Elster festgestellt werden. 

Die Gehölze im Untersuchungsgebiet stellen zudem einen potenziellen Lebensraum für die 
Haselmaus dar. Die Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet sind teilweise mit einer 
ausgeprägten Strauchschicht und mit diversen Arten bestanden, sodass der Haselmaus das 
ganze Jahr über Nahrung und ein zusammenhängendes Habitat zur Verfügung stünde. Ein 
Vorkommen der Haselmaus ist somit nicht auszuschließen. 

 

Tabelle 4: Übersicht über die an den Bäumen im Untersuchungsgebiet festgestellten für höhlen-
brütende Vögel und baumbewohnende Fledermäuse geeigneten Strukturen. 

Habitat
baum 

Nr. 
Baumart 

BHD 
[cm] 

Habitatstruktur / Hinweise auf Bewohner geeignet für 

1 Zwetschge 20 

Faulhöhle, Höhe 2 m, Durchmesser 5 cm, 
Exposition Nord. 
Vereinzelte Rinden- und Holzspalten, Höhe ca. 
4 m, Länge ca. 40 cm, Breite bis 10 cm, 
Exposition West. 

hV, sF 

2 Buche 100 

Stammloch, Höhe 6 m, Durchmesser 15 cm, 
Exposition Nordwest. 
Drei Astlöcher, Höhe ca. 10 m, Durchmesser 
10 cm, Exposition West – Nordwest. 
Spechthöhle, Höhe 20 m, Durchmesser 10 cm, 
Exposition West. 
Vereinzelte Rindenspalten auf 7 bis 12 m Höhe. 

hV, hF, sF 
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Habitat
baum 

Nr. 
Baumart 

BHD 
[cm] 

Habitatstruktur / Hinweise auf Bewohner geeignet für 

3 Eiche 120 

Mehrere kleine Astlöcher, Durchmesser 
2 – 4 cm, Höhe ca. 8 – 12m, Exposition Süd und 
Nord. 
Mehrere Rindenspalten auf 7 – 13 m Höhe. 

hV, sF 

     

Eignung     
hV höhlenbrütende Vögel  
sF baumspaltenbewohnende Fledermäuse  
hF baumhöhlenbewohnende Fledermäuse  
BHD Brusthöhendurchmesser  

 

   

   

   

Abbildung 5: Für höhlenbrütende Vogelarten und baumbewohnende Fledermäuse nutzbare 
Strukturen an Habitatbaum Nr. 1 bis 3 von oben nach unten (rote Markierungen). 
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Habitatstrukturen an Gebäuden 

Die Holzlagerstätte innerhalb des Untersuchungsgebiets weist in Form der Dachbalken 
Strukturen auf, welche von nischenbrütenden Vogelarten als Brutplatz genutzt werden können 
(vgl. Abbildung 6). Im Rahmen der Erfassung konnten keine direkten oder indirekten 
Nutzungsnachweise erbracht werden, allerdings kann eine zukünftige Nutzung nicht 
ausgeschlossen werden. 

   

Abbildung 6: Für nischenbrütende Vogelarten nutzbare Strukturen in Form von Dachbalken an der 
im Untersuchungsgebiet befindlichen Holzlagerstätte. 

Zusätzlich bietet auch der im Nordwesten des Untersuchungsgebiet befindliche Schuppen 
Strukturen für gebäude- bzw. nischenbrütende Vogelarten. Die Dachbalken können als 
Nistplatz dienen (vgl. Abbildung 7). Auch hier konnten im Rahmen der Erfassung keine 
direkten oder indirekten Nutzungsnachweise erbracht werden. Eine zukünftige Nutzung der 
Strukturen durch gebäudebrütende Vogelarten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
Aufgrund fehlender Lücken an der Fassade und im Dachbereich der Schuppenanlage kann 
eine Nutzung der Innenbereiche durch gebäudebrütende Vogelarten oder 
gebäudebewohnende Fledermausarten ausgeschlossen werden. 

   

Abbildung 7: Für nischenbrütende Vogelarten nutzbare Strukturen in Form von Dachbalken an dem 
im Untersuchungsgebiet befindlichen Schuppen. 

Das im Nordosten direkt an das Untersuchungsgebiet angrenzende alte Bauwerk weist 
mehrere für gebäude- bzw. nischenbrütende Vogelarten und gebäudebewohnende 
Fledermäuse nutzbare Strukturen auf. Dachspalten und eine Schadstelle an der 
Gebäudefassade stellen für gebäude- bzw. nischenbrütende Vogelarten als Brutplatz nutzbare 
Strukturen dar (vgl. Abbildung 8). Spalten unterhalb der Dachziegel und ein großer hölzerner 
Fensterladen stellen zudem Strukturen dar, welche von gebäudebewohnenden Fledermäusen 
als Quartier genutzt werden können (vgl. Abbildung 8). Als Winterquartiere können die 
angesprochenen Strukturen auf Grund fehlender Frostsicherheit nicht genutzt werden. Die 
Schadstellen an der Gebäudefassade sowie dem Dachbereich bieten eine 
Einflugmöglichkeiten für gebäude- bzw. nischenbrütende Vogelarten und 
gebäudebewohnende Fledermäuse, sodass auch die Innenbereiche des Gebäudes genutzt 
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werden können. Das Gebäude ist nach vorliegendem Planungsstand nicht von den geplanten 
Eingriffen betroffen und wurde nicht explizit von innen auf eine aktuelle oder ehemalige 
Nutzung durch gebäudebrütende Vögel und gebäudebewohnende Fledermäuse untersucht. 

   

 

Abbildung 8: Für gebäude- bzw. nischenbrütende Vogelarten sowie gebäudebewohnende 
Fledermäuse nutzbare Strukturen an dem an das Untersuchungsgebiet angrenzenden 
alten Nebengebäude. 

Flächenhafte Habitatstrukturen 

Innerhalb des Untersuchungsgebiet befinden sich verschiedene Bereiche, die sich potenziell 
als Reptilienlebensraum eignen. Großteils war die Vegetation während der 
Vegetationsperiode jedoch dicht und hochwüchsig, sodass die Eignung in Kombination mit der 
ungünstigen Exposition nach Nordnordwest für wärmeliebende Reptilienarten herabgesetzt 
ist. 

Jedoch bieten beispielsweise mehrere Holzablagerungen inklusive aufkommender 
Brombeergebüsche im Nordosten und Südwesten des Untersuchungsgebiets zugleich 
Versteckstrukturen und Sonnenplätzen und können somit als Reptilienlebensraum genutzt 
werden (vgl. Abbildung 9). Vereinzelte Kleinsäugerbauten auf der Wiesenfläche bieten weitere 
Versteckstrukturen und potenzielle Winterquartiere. 
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Abbildung 9: Über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt finden sich zahlreiche Holzablage-
rungen und Brombeergebüsche, welche ein Potenzial für Reptilien aufweisen. 
Aufnahmedatum 02.03.2023 und 16.08.2023 (rechts unten). 

Das im Nordosten des Untersuchungsgebiets liegende alte Bauwerk weist mit seinem 
besonnten Mauerwerk und einer angrenzenden Holzlagerstätte eine hohe Strukturvielfalt mit 
einer Vielzahl an Sonnenplätzen und Versteckstrukturen auf (vgl. Abbildung 12).  

   

Abbildung 10: Das nordöstlich des Untersuchungsgebiets befindliche alte Bauwerk weist eine 
Vielzahl an Versteckstrukturen und Sonnenplätzen für Reptilien auf. 

Die unterschiedlich hochwüchsige Gras-/Krautflur kann als Jagdhabitat dienen, wenngleich sie 
in vielen Bereichen aufgrund einer dichten und hochwüchsigen, grasreichen und artenarmen 
Ausprägung nur mäßig geeignet ist. Im östlichen Bereich des Untersuchungsgebiets ist 
teilweise eine etwas artenreichere und magere Gras-/Krautvegetation mit niedriger, lückiger 
Ausprägung vorhanden (vgl. Abbildung 11). Vereinzelte offene Bodenstellen mit grabbarem 
Bodenmaterial stellen hier potenzielle Eiablageplätze für Reptilien dar. Versteckstrukturen sind 
in diesem Bereich jedoch selten. Zudem sind die Flächen aufgrund der östlich angrenzenden 
Gehölze erst relativ spät besonnt, was die Eignung herabsetzt. 
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Abbildung 11: Relativ lückige und niedrigwüchsige Gras-/Krautvegetation im Osten des 
Untersuchungsgebiets. 

Vereinzelte offenen Bodenstellen mit einer Eignung als Eiablageplätze sind ansonsten auf 
dem Flurstück Nr. 1269 nur im Bereich des nordöstlich angrenzenden Gebäudes sowie im 
Südwesten an einer Baumstubbe vorhanden. 

Zwischen dem Flurstück Nr. 1269 und der Komburgstraße befinden sich zwischen Parkplätzen 
und Zufahrten kleine Grünflächen mit Stauden, Wildkräutern und niedrigen Gehölzen, die 
ebenfalls stellenweise grabbare Bodenstellen sowie Sonnenplätze bieten. Auch teilweise 
überwucherte Betonmauern stellen attraktive Sonnenplätze für Reptilien dar.  

   

Abbildung 12: Kleine Grünflächen mit Mauern, Wildkräutern und niedrigen Gehölzen zwischen 
Parkplätzen und Zufahrt im Norden des Untersuchungsgebiets. 
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Darüber hinaus befindet sich im Südwesten direkt an das Untersuchungsgebiet angrenzend 
eine weitere Streuobstwiese mit potenziellem Reptilienlebensraum, womit ein Anschluss der 
Fläche an umliegende Gebiete mit potenziellem Reptilienvorkommen gegeben ist. 

Im Rahmen der Erfassung flächenhafter Habitatstrukturen konnten keine Raupenfraßpflanzen 
artenschutzrechtlich relevanter Schmetterlingsarten wie z.B. Weidenröschen (Epilobium 
spec.) oder nicht-saure Ampferarten (z.B. Rumex obtusifolium) festgestellt werden.  

Betroffenheit  

Im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“ in Künzelsau ist 
durch die Eingriffe mit Flächenverlusten von Gras-/Krautfluren, Gehölzbeständen sowie 
ruderalen Saumstrukturen zu rechnen. Dabei geht potenzieller Reptilienlebensraum verloren. 
Eingriffe in Gehölze können zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von frei- 
und höhlenbrütenden Vogelarten sowie baumbewohnenden Fledermäusen führen. Zusätzlich 
entfällt durch Eingriffe in die Gehölzbestände potenzieller Lebensraum der Haselmaus. Eine 
Betroffenheit der Tiergruppen Vögel, Reptilien und Fledermäuse sowie der Tierart Haselmaus 
ist somit zu überprüfen. 

4.2 Vögel 

Bei der Erfassung der Brutvögel konnten im Untersuchungsgebiet und dessen Umgebung 14 
Vogelarten nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 5 und Karte 2). Davon werden fünf Arten 
aufgrund ihrer Verhaltensweisen (mit Brutnachweis bzw. Brutverdacht) im Weiteren als 
Brutvögel betrachtet (vgl. Tabelle 5). Arten, die nur mit einzelnen Brutzeitbeobachtungen im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden konnten, aufgrund ihrer Habitatansprüche jedoch 
im Untersuchungsgebiet brüten könnten, wurden den potenziellen Brutvögeln (acht Arten) 
zugeordnet. Der Turmfalke wurde zudem als Nahrungsgast aufgenommen. 

Tabelle 5: Schutzstatus, Gefährdung sowie Anzahl der Reviere der im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesenen und potenziell vom Vorhaben betroffenen Vogelarten 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher
Name 

RL 
BW 

RL 
D 

VRL BG Trend Rev. Status Gilde 

Amsel Turdus merula * * 1 b +1 1 B f 
Blaumeise Cyanistes caeruleus * * 1 b +1 - pB h 
Buchfink Fringilla coelebs * * 1 b -1 1 B f 
Elster Pica pica * * 1 b +1 - pB f 
Girlitz Girlitz * * 1 B -1 - pB f 
Hecken-
braunelle 

Prunella modularis 
* 

* 1 b 0 - pB f 

Kohlmeise Parus major * * 1 b 0 - pB h 
Mönchs-
grasmücke 

Sylvia atricapilla 
* 

* 1 b +1 3 B f 

Ringeltaube Columba palumbus * * 1 b +2 - pB f 
Rotkehlchen Erithacus rubecula * * 1 b 0 1 B f 
Schwanz-
meise 

Aegithalos caudatus 
* 

* 1 b 0 - pB f 

Sommergold
hähnchen 

Regulus ignicapilla 
* 

* 1 b 0 - pB f 

Turmfalke Falco tinnunculus V * 1 s 0 - Ng f 

Zilpzalp 
Phylloscopus 
collybita 

* 
* 1 b 0 1 B f 

RL BW Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (KRAMER et al. 2022) 
RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 
V Arten der Vorwarnliste 
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VRL EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) 
1 Art. 1, Abs. 1 der VRL stellt alle wildlebenden Vogelarten, die im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU heimisch sind 

(Ausnahme: Grönland) unter Schutz. 

BG Bundesnaturschutzgesetz 
b besonders geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
s streng geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Trend Bestandsentwicklung im Zeitraum 1993- 2016 (KRAMER et al. 2022) 
+2 = Bestandszunahme größer als 50 % 
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50   
  0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder Abnahme/Zunahme kleiner 20 %  
 -1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % 

Rev. 
Anzahl der Brutreviere je Art 

Status 
B Brutvogel 
pB potenzieller Brutvogel 
Ng Nahrungsgast 

Gilde  
f Freibrüter 
h Höhlenbrüter 

 
Der Turmfalke wurde im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast aufgenommen. Zur Jagd 
nutzt der Turmfalke insbesondere offene Flächen. Da sich in der Umgebung des 
Untersuchungsgebiets weitere sowie größere und bessere Jagdhabitate für den Turmfalken 
befinden, ist von keiner erheblichen Betroffenheit der Art auszugehen. Der Turmfalke wird 
somit nicht weiter betrachtet. 

Für die übrigen dreizehn im Untersuchungsgebiet und dessen näherer Umgebung erfassten 
Vogelarten sind geeignete Strukturen für Brut- und/oder Nahrungshabitate vorhanden. Die 
Umsetzung des Bebauungsplans hat daher Auswirkungen auf diese heimischen 
Brutvogelarten. Die betroffenen Vogelarten bzw. -gilden werden im Weiteren betrachtet. 

Die Betroffenheit der Brutvögel und potenziellen Brutvögel durch die Umsetzung der geplanten 
Baumaßnahmen ist im Einzelnen zu überprüfen. Dies erfolgt anhand des Formblatts für die 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, das im Mai 2012 vom MLR herausgegeben wurde. 
Die Formblätter befinden sich im Anhang (vgl. Kapitel 8). Eine Zusammenschau der nötigen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen befindet sich in Kapitel 5. 

4.3 Haselmaus 

Im Rahmen der durchgeführten Begehungstermine zur Erfassung der Tierart Haselmaus 
konnten keine Nachweise bzw. Spuren der Haselmaus erbracht werden. Die Haselmaus wird 
daher nicht weiter betrachtet. 

4.4 Fledermäuse 

Ein Vorkommen von Fledermäusen innerhalb des Untersuchungsgebiets wurde nicht explizit 
untersucht, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Bedeutung als essenzielles 
Jagdhabitat kann aufgrund der Habitatausprägung und der Größe des Eingriffsbereichs 
ausgeschlossen werden. Die Habitatbäume Nr. 1 bis 3 weisen jedoch potenzielle 
Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse auf. Die Faulhöhle an Habitatbaum Nr. 1 setzt sich 
nicht nach oben fort und weist keine Eignung für Fledermäuse auf. Eine explizite 
bodengestützte Kontrolle der weiteren Habitatstrukturen mittels Videoendoskop auf eine 
Eignung sowie Hinweise einer aktuellen oder ehemaligen Nutzung war aufgrund der Höhe der 
Habitatstrukturen nicht möglich. Daher kann eine möglich Quartiernutzung für die 
Habitatbäume Nr. 1 bis 3 nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Dimensionen 
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im Bereich der festgestellten Habitatstrukturen ist eine Nutzung als Winterquartier jedoch 
auszuschließen. 

Des Weiteren stellt das Untersuchungsgebiet kein essenzielles Nahrungs- und Jagdhabitat für 
Fledermäuse dar. Die Umsetzung des Bauvorhabens kann zwar Jagdgebiete einzelner 
Fledermausarten beeinträchtigen, jedoch ist nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung 
durch diese Maßnahmen zu rechnen. Bei dem Geltungsbereich handelt es sich lediglich um 
eine kleinräumige Fläche und in dessen Umfeld stehen ausreichend weitere, vergleichbare 
Habitate zur Verfügung. Eine Funktion als essenzielle Leitstruktur kommt dem 
Untersuchungsgebiet ebenfalls nicht zu.  

Werden im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans für Fledermäuse geeignete 
Habitatbäume entnommen oder beschädigt, werden somit (potenzielle) Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten von Fledermäusen zerstört (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Sofern die 
Rodungsarbeiten während der Aktivitätsphase der Fledermäuse stattfinden, ist nicht 
auszuschließen, dass Tiere in ihren Quartieren verletzt oder getötet werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG). Eine erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) im Zuge der 
Baumaßnahmen kann ausgeschlossen werden, da sich die baubedingten Wirkfaktoren auf 
den Tagzeitraum beschränken. Fledermäuse wechseln ihre Quartiere regelmäßig und sind 
daher in der Lage Störungen bei Bedarf auszuweichen. Wird das Untersuchungsgebiet jedoch 
dauerhaft durch vorhabenbedingte Wirkfaktoren in Form von Störreizen wie künstlicher 
Lichtquellen verändert, kann eine erhebliche Störung nicht ausgeschlossen werden. 

Sofern eine Entfernung der Habitatbäume Nr. 1 – 3 nicht vermeidbar ist, ist vor der jeweiligen 
Entnahme eine Kontrolle des Habitatbaums auf eine ehemalige Quartiernutzung bzw. einen 
aktuellen Besatz durch Fledermäuse durch entsprechendes Fachpersonal notwendig. 
Entfallende, nachweislich genutzte Baumhöhlen bzw. -spalten sind zeitlich vorgezogen zum 
Eingriff durch ausreichend künstliche Fledermausquartiere im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zu ersetzen. Da im konkreten Fall die artspezifischen Ansprüche bei der 
Standortwahl der künstlichen Fledermausquartiere aus anthropogener Sicht immer nur zum 
Teil erfasst werden können, muss hierfür ein entsprechender Ausgleichsfaktor angesetzt 
werden. Hieraus resultiert eine höhere Anzahl neu zu schaffender, gegenüber der vom Eingriff 
betroffenen Quartiere. Hierzu wird der Faktor zehn angesetzt:  

• Sofern eine Entfernung nachweislich genutzter Habitatbäume nicht vermeidbar ist, sind 
als Ersatz für jedes entfallende, nachweislich genutzte Fledermausquartier insgesamt 
zehn künstliche Fledermausquartiere (verschiedene Modelle) im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zu installieren. 

Um artenschutzrechtliche Konfliktsituationen in Bezug auf die (potenziell) von der Umsetzung 
des Bauvorhabens betroffene Tiergruppe Fledermäuse zu vermeiden, sind zudem folgende 
Vermeidungsmaßnahmen zu beachten: 

• Sofern eine Entfernung nachweislich genutzter Habitatbäume nicht vermeidbar ist, 
müssen diese vor der Entnahme durch entsprechendes Fachpersonal auf 
Quartiereignung und aktuelle Nutzung durch Fledermäuse kontrolliert werden. 
Hinweis: Es wird empfohlen die Einflugöffnung der Baumhöhle anschließend zu 
verschließen (bei Besatz mit Hilfe einer Fledermausreuse, ansonsten Verfüllung der 
Höhle). Um sicherzustellen, dass im Quartier befindliche Fledermäuse noch ausfliegen, 
ist die Kontrolle mit anschließendem Verschluss optimalerweise nach der 
Wochenstubenzeit und vor der Überwinterungszeit, also im August/September 
durchzuführen. 

• Erhalt bzw. Schutz weiterer, benachbarter Habitatbäume im Umkreis zu fällender 
Bäume während der Fällarbeiten. 
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• Habitatbäume oder das Nebengebäude nordöstlich des Geltungsbereichs dürfen nicht 
direkt angestrahlt und keinesfalls dauerhaft beleuchtet werden. 

• Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebiets sind nur insektenfreundliche 
Lampengehäuse (Verwendung von staubdichten Leuchten, die in einem dicht 
geschlossenen Kasten betrieben werden) und insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. 
LED-Lampen mit amberfarbener (1700-2200 Kelvin) oder warmweißer Lichtfarbe 
(2700-3000 Kelvin)) zulässig. Die Verwendung hoch angesetzter, nach oben oder 
seitwärts abstrahlender Lichtquellen ist nicht zulässig (Beschränkung des Lichtkegels 
auf die zu beleuchtenden Flächen). Zudem ist die Beleuchtungsintensität in späteren 
Nachtstunden (insbesondere in den Monaten März bis November) zu reduzieren und 
auf das aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Maß zu reduzieren. 
 

Um die Erfüllung von Verbotstatbeständen für die Tiergruppe Fledermäuse zu verhindern, sind 
die beschriebenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen (vgl. auch Kapitel 
5). 

Ein Vorkommen der übrigen artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Tiergruppe 
Säugetiere kann aufgrund ihrer Habitatansprüche und deren aktueller Verbreitung in Baden-
Württemberg ausgeschlossen werden. Die restlichen Arten der Tiergruppe Säugetiere sind 
daher nicht vom Vorhaben betroffen und werden nicht weiter betrachtet.  

4.5 Reptilien  

Im Rahmen der sechs Begehungen im Jahr 2023 wurden insgesamt zwei Reptilienarten im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen (vgl. Tabelle 6 und 7). Dabei handelt es sich um die 
Zauneidechse sowie die Westliche Blindschleiche. Innerhalb der nördlichen Teilfläche (UG 24) 
konnten im Rahmen der vier Begehungen im Jahr 2024 keine Reptilien nachgewiesen werden. 
Die Begehungen wurden deshalb in den beiden folgenden Tabellen nicht aufgeführt. 

Tabelle 6: Schutzstatus, Gefährdung sowie Anzahl der im Untersuchungsgebiet 2023 
nachgewiesenen Reptilienarten 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftl. 
Name 

RL 
BW 

RL 
D 

FFH BG EHZ 
Ex.
B1 

Ex.
B2 

Ex.
B3 

Ex.
B4 

Ex.
B5 

Ex.
B6 

Ex. 
  

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV s U1 2 - 1 3 - 2 8 
Westliche 
Blindschleiche 

Anguis fragilis * *  b  12 14 1 3 4 6 40 

RL D  Rote Liste Deutschland (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020) und 
RL BW Rote Liste Baden-Württemberg (LAUFER und WAITZMANN 2022) 
3 gefährdet 
V Arten der Vorwarnliste 
* ungefährdet 

FFH-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) 
IV Anhang IV (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse (FFH-Richtlinie der EU)) 

BG Bundesnaturschutzgesetz 
B besonders geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
s streng geschützte Art nach  § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

EHZ Erhaltungszustand in Baden-Württemberg (LUBW 2019) 
U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable - inadequate) 

Ex. B 1-4  Begehung mit Nummer 
Anzahl der beobachteten Individuen pro Begehungstermin 

Ex.   Summe der Beobachtungen 
Summe der beobachteten Individuen einer Art über alle Begehungen 
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Tabelle 7: Detaillierte Ergebnisse der Reptilienerfassungen für die Zauneidechse pro 
Begehungstermin mit mindestens einer Sichtung 

Datum Art Alter Geschlecht Anzahl Sichtungen 

09.05.2023 ZE 

adult 
Männchen 1 

Weibchen 1 
subadult  - 

Schlüpfling  - 

04.07.2023 ZE 
adult 

Männchen - 
Weibchen 1 

subadult  - 
Schlüpfling  - 

16.08.2023 ZE 
adult 

Männchen 1 
Weibchen - 

subadult  1 

Schlüpfling  1 

20.09.2023 ZE 

adult 
Männchen - 

Weibchen - 
subadult  1 

Schlüpfling  1 

Art ZE = Zauneidechse 

 

Die Beobachtungen adulter Zauneidechsen beschränken sich vor allem auf einen Bereich im 
Westen des Flurstücks Nr. 1269 im Umfeld mehrerer Baumstümpfe und liegender 
Baumstämme. Hier sind sowohl Sonnenplätze durch die Baumstümpfe und Baumstämme, ein 
gutes Jagdhabitat in Form heterogener Gras-Krautstruktur sowie Versteckstrukturen mit 
dichter Vegetation, Brombeergestrüpp und dem liegenden Totholz gegeben. Offene 
Bodenstellen zur Eiablage sind in diesem Bereich jedoch nicht vorhanden. Bei einem Termin 
im August 2023 konnte ein adultes Männchen im Norden des Untersuchungsgebiets 
festgestellt werden. Die Beobachtungen der juvenilen Zauneidechsen sind im Gegensatz dazu 
sehr variabel über das Flurstück Nr. 1269 verteilt. 

Die besonders geschützte Blindschleiche konnte innerhalb des Untersuchungsgebiets mit 
einer außergewöhnlich großen Population festgestellt werden. Um die Tötung und Verletzung 
von Blindschleichen zu verhindern sind diese im Zuge der in Kapitel 5 erläuterten 
Umsetzungsmaßnahmen für die Zauneidechse mit abzufangen und umzusetzen. Weitere 
Maßnahmen sind trotz der sehr dichten und großen Population nicht von Nöten, da die 
Blindschleiche von den unter Kapitel 5 zusammengefassten Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse ebenfalls profitiert. 

Die Schlingnatter (Coronella austriaca) besitzt ähnliche Lebensraumansprüche wie die 
Zauneidechse. Nachweise für diese Art konnten bei den Begehungsterminen jedoch nicht 
erbracht werden. Wenngleich der Geltungsbereich innerhalb der Verbreitungsgebiete dieser 
Art liegt, ist die Habitateignung aufgrund der Exposition nach Nordnordwest und einem 
geringen Angebot an Sonnenplätzen und offenen oder kurzrasigen Bereichen für die 
wärmeliebende Schlingnatter deutlich herabgesetzt. Ein Vorkommen weiterer 
artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten erscheint auf Grundlage der Untersuchungen 
ebenfalls unwahrscheinlich.  

An den Begehungsterminen wurden entsprechend der Lebensraumqualität relativ wenige 
Individuen der Zauneidechse erfasst. Die Populationsdichten der angrenzenden Lebensräume 
sind unbekannt. Da bei Eidechsenkartierungen nie alle vorkommenden Eidechsen 
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nachgewiesen werden können, muss für eine Bestandsabschätzung in Abhängigkeit der 
Kartierungsbedingungen sowie der Übersichtlichkeit des Untersuchungsgebiets ein 
Korrekturfaktor angewendet werden. Im vorliegenden Fall kann aufgrund der guten 
Kartierbedingungen und der Größe des Untersuchungsgebiets ein Faktor von sechs 
angenommen werden (vgl. LAUFER 2014). Betrachtet man dazu die maximal an einem Termin 
erfassten adulten Individuen, wird das vorhandene Zauneidechsenvorkommen im 
Geltungsbereich aktuell auf ca. zwölf Zauneidechsen geschätzt. Diese Einschätzung 
beschreibt eine realistische Anzahl an Tieren, die unter den vorhandenen Habitat-
bedingungen in Relation zur Größe des Geltungsbereichs vorkommen können. Jedoch konnte 
eine diesjährige und letztjährige erfolgreiche Reproduktion in oder zumindest angrenzend zum 
Untersuchungsgebiet in Form subadulter und juveniler Tiere nachgewiesen werden. Da im 
Frühjahr keine subadulten Tiere festgestellt wurden, ist eine Einwanderung dieser von 
angrenzenden Lebensräumen wahrscheinlich. 

Die erfasste Reptilienart Zauneidechse ist nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt 
und steht im Anhang IV der FFH-Richtlinie (vgl. Tabelle 6). Zudem ist sie potenziell von den 
Auswirkungen der geplanten Baumaßnahmen betroffen. Daher ist die Betroffenheit der 
Zauneidechse durch die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens im Einzelnen zu 
überprüfen. Dies erfolgt anhand des Formblatts für die spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung, das im Mai 2012 vom MLR herausgegeben wurde. Die Formblätter befinden sich im 
Anhang (vgl. Kapitel 8). Eine Zusammenschau der nötigen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen befindet sich in Kapitel 5. 

4.6 Sonstige Tiergruppen 

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Vertretern der Tiergruppen Amphibien, 
Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Fische und Weichtiere kann aufgrund der Habitatausstattung 
des Untersuchungsgebiets und deren Verbreitung in Baden-Württemberg ausgeschlossen 
werden.  

4.7 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
nachgewiesen. Das Vorkommen solcher Arten im Untersuchungsgebiet erscheint aufgrund 
der Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg und der artspezifischen Standortansprüche 
als ausgesprochen unwahrscheinlich. 

Die artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Blütenpflanzen, sowie Moose werden in der 
artenschutzrechtlichen Prüfung nicht weiter betrachtet. 
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5 VERMEIDUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung  

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen durch 
Verbotstatbestände gem.  § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu 
mindern. 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn 

 
• Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

• Die Entnahme von Habitatbäumen sollte nach Möglichkeit unterbleiben. 

• Die Eingriffe in Gehölzbestände müssen außerhalb der Vogelbrutzeit, also zwischen dem 
01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden.  

• Vor der Entnahme von Habitatbäumen müssen diese durch entsprechendes 
Fachpersonal auf Quartiereignung und aktuelle Nutzung durch Fledermäuse kontrolliert 
werden. 
Hinweis: Es wird empfohlen die Einflugöffnung der Baumhöhle anschließend zu 
verschließen (bei Besatz mit Hilfe einer Fledermausreuse, ansonsten Verfüllung der 
Höhle). Um sicherzustellen, dass im Quartier befindliche Fledermäuse noch ausfliegen, 
ist die Kontrolle mit anschließendem Verschluss optimalerweise nach der 
Wochenstubenzeit und vor der Überwinterungszeit, also im August/September 
durchzuführen. 

• Baustelleneinrichtungsflächen sind vorrangig in bereits versiegelten Flächen anzulegen. 
Gehölze dürfen außerhalb des Geltungsbereichs für die Schaffung von 
Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 

• Es dürfen keine Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen im Bereich von (potenziellen) 
Zauneidechsenlebensräumen angelegt werden. Andernfalls dürfen Baustellen-
einrichtungs- und Lagerflächen nur dort eingerichtet werden, wo durch 
Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass sich keine Zauneidechsen mehr in 
diesem Bereich aufhalten.   

• (Potenzielle) Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich von Baustelleneinrichtungs-
flächen sind durch Baufeldbegrenzung zu sichern. Die Baufeldbegrenzung muss geeignet 
sein das Betreten/Befahren der Flächen oder das Ablagern von Baustoffen/Müll während 
der Bauphase zu unterbinden. Anlage, Unterhalt und Funktionstüchtigkeit sind während 
der Bauphase laufend zu kontrollieren und sicher zu stellen. 

• Gehölze im Nahbereich der Zauneidechsenlebensräume in Zauneidechsenlebensräumen 
dürfen erst nach erfolgreicher Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahme gerodet 
werden. 

• Um die Tötung von Zauneidechsen zu vermeiden, ist eine vorherige Umsiedlung 
durchzuführen. Folgende Punkte sind dabei zu beachten: 

- Vor Beginn von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen sollten Versteckstruk-
turen wie niedrige Gehölzbestände oder dichtere Vegetationsbereiche gemäht bzw. 
auf-den-Stock gesetzt werden.  

- Der Zeitpunkt von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen richtet sich nach den 
Aktivitätsphasen der Zauneidechse. Maßnahmen dieser Art sind – witterungsabhängig 



Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen   
 

 
24 

– in der Regel ab Mitte März (nach der Winterstarre) und bis Mitte Oktober (Beginn der 
Winterstarre) möglich.  

- Bei einer Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahme werden Zauneidechsen unter 
schonendster Fangtechnik (entweder von Hand oder mit einer Schlinge) abgefangen, 
einzeln in einem Stoffsäckchen umgehend zur Ausgleichsmaßnahmenfläche gebracht 
und dort im Nahbereich von den zuvor angelegten Versteckstrukturen (z. B. 
Totholzhaufen) freigelassen. 

- Um eine Rückwanderung von Zauneidechsen bzw. eine Einwanderung in die ent-
fallenden Zauneidechsenlebensräume zu verhindern, muss ein Reptilienschutzzaun 
entlang des Eingriffsbereichs installiert werden, wo direkte Anbindungen an verblei-
bende Zauneidechsenlebensräume bestehen. 

- Gehölze in Zauneidechsenlebensräumen dürfen erst nach erfolgreicher Umsetzungs- 
bzw. Umsiedlungsmaßnahme entnommen werden. Alternativ müssen die Gehölze 
außerhalb der Aktivitätszeit der Zauneidechse, zwischen 15. Oktober und 15. März, 
auf-den-Stock gesetzt werden. Die Entfernung der Wurzelstöcke sowie die weitere 
Baufeldräumung (z. B. der Abtrag des Oberbodens) darf erst nach erfolgreich 
durchgeführten Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen vorgenommen werden.  

- Kein Einsatz von schweren Maschinen für das auf-den-Stock-setzen von Gehölzen. Es 
ist ein manueller Rückschnitt und Abtransport des Schnittgutes vorzunehmen. 
Befahrbare Arbeitsbereiche sind die verdichteten Wege, sowie die häufig gemähte 
Wiesenfläche. 

- Im Geltungsbereich dürfen Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen nur auf bereits 
versiegelten Flächen angelegt werden oder auf Flächen, in denen vorherige 
Vergrämungs- und/oder Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen erfolgreich ab-
geschlossen wurden.   

- Verbleibende Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich des Eingriffsbereichs sind 
durch Baufeldbegrenzung zu sichern. Die Baufeldbegrenzung muss geeignet sein das 
Betreten/Befahren der Flächen oder das Ablagern von Baustoffen/Müll während der 
Bauphase zu unterbinden. Anlage, Unterhalt und Funktionstüchtigkeit sind während 
der Bauphase laufend zu kontrollieren und sicher zu stellen. 

- Während der gesamten Bauphase sind Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich 
des Eingriffsbereichs vor Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch die Einhaltung der ein-
schlägigen Sicherheitsvorschriften beim Baubetrieb zu schützen.  

- Da wegen unvorhersehbarer Faktoren, wie z. B. dem Witterungsverlauf, nicht alle 
Maßnahmen im Vorfeld genau festgelegt werden können, ist eine ökologische Bau-
begleitung der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Diese koordiniert die Ver-
grämungsmaßnahmen und kontrolliert die übrigen Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen.  

- Vorherige Entfernung von Versteckstrukturen wie niedrige Gehölzbestände und/ oder 
von dichteren Wiesenbereichen innerhalb des Zauneidechsenlebensraums. 

 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen während der Bauphase 

• Verbleibende Gehölze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten sind durch geeignete 
Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern.  

• Während der gesamten Bauphase sind (potenzielle) Zauneidechsenlebensräume vor 
Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch die Einhaltung der einschlägigen Sicherheits-
vorschriften beim Baubetrieb zu schützen. 



Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen   
 

 
25 

 
Anlagebedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen 

• Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 
Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. 
Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 
15 % an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen bzw. der offenen Feldflur 
unzulässig. 

• Sollten Habitatbäume entgegen der aktuellen Planung doch gefällt werden müssen oder 
durch eine Schädigung der Wurzeln absterben, sind diese zur langfristigen Sicherung des 
Angebots potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie von Nahrungshabitaten für 
Höhlenbrüter durch Nachpflanzungen im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. 

• Habitatbäume oder das Nebengebäude nordöstlich des Geltungsbereichs dürfen nicht 
direkt angestrahlt und keinesfalls dauerhaft beleuchtet werden. 

• Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebiets sind nur insektenfreundliche 
Lampengehäuse (Verwendung von staubdichten Leuchten, die in einem dicht 
geschlossenen Kasten betrieben werden) und insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. LED-
Lampen mit amberfarbener (1700-2200 Kelvin) oder warmweißer Lichtfarbe (2700-3000 
Kelvin)) zulässig. Die Verwendung hoch angesetzter, nach oben oder seitwärts 
abstrahlender Lichtquellen ist nicht zulässig (Beschränkung des Lichtkegels auf die zu 
beleuchtenden Flächen). Zudem ist die Beleuchtungsintensität in späteren Nachtstunden 
(insbesondere in den Monaten März bis November) zu reduzieren und auf das aus 
Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Maß zu reduzieren. 

 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (= CEF-Maßnahmen) müssen die Anforderungen nach 
(BÜRO FROELICH & SPORBECK POTSDAM 2010) erfüllen. Um die ökologische Funktion für die 
Tiergruppe/Art während und nach der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen zu sichern, 
sind folgende CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality measures) nötig: 

 
• Sofern eine Entfernung nachweislich genutzter Habitatbäume nicht vermeidbar ist, sind 

als Ersatz für jedes entfallende, nachweislich genutzte Fledermausquartier insgesamt 
zehn künstliche Fledermausquartiere (verschiedene Modelle) im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zu installieren. 

• Um die ökologische Funktion für die Zauneidechse während und nach der Umsetzung der 
geplanten Baumaßnahmen zu sichern, sind folgende Maßnahmen notwendig: 

- Anlage neuer Habitatstrukturen auf einer Maßnahmenfläche von ca. 1.800 m². Die 
erforderlichen Aufwertungsmaßnahmen umfassen die Anlage von Versteck-
möglichkeiten und Sonnenplätzen durch acht Totholzhaufen (Grundfläche jeweils ca. 
4 m² mit einer Höhe von ca. 1 m), davon vier mit Tiefbauarbeiten. In diesen vier 
Totholzhaufen müssen frostsichere Winterquartiere bestehen und grabbare 
Sandstandorte (Erd-/Sandlinsen) als Eiablageplatz angelegt werden. Randlich der 
Totholzhaufen mit Tiefbauarbeiten sind zudem mittels Einbringung von 
Schottersubstrat ausreichend lückige Kraut- und Staudensäume zu entwickeln und 
durch extensive Pflege offen zu halten. Auf den Restflächen hat ebenfalls eine 
extensive Pflege durch streifenweise Mahd zu erfolgen. 

- Die Maßnahmenausführung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fach-planer 
festzulegen und die Umsetzung unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen. 
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- Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen muss zudem in für die Zauneidechse 
erreichbarer Entfernung (maximal etwa zwischen 250 und 300 m) vom Eingriffsort zur 
Verfügung stehen. Andernfalls hat, bei vorheriger Ausnahmegenehmigungserteilung 
nach BNatSchG, ein Abfang der Tiere mit einer Umsiedlung in ein entsprechendes 
Ersatzhabitat (im Sinne einer FCS-Maßnahme) zu erfolgen. 

- Ersatzlebensräume sind dauerhaft zu erhalten und extensiv sowie reptilienschonend 
zu pflegen. 

 

5.3 Hinweise und Empfehlungen 

Hinweise: 

• Folgende Anforderungen müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfüllen: 

- Die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für die betroffenen Individuen oder 
die Individuengruppe muss in qualitativer und quantitativer Hinsicht vollständig erhalten 
werden. Die Maßnahmen müssen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit den betroffenen 
Individuen unmittelbar zu Gute kommen, z. B. in Form einer Vergrößerung eines 
angrenzenden Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller 
Beziehung zu diesem. 

- Die ökologisch-funktionale Kontinuität der Lebensstätte muss ohne „time-lag“ gesichert 
sein. D. h. die Maßnahmen müssen wirksam sein, bevor die Beeinträchtigungen durch 
das Vorhaben beginnen. 

- CEF-Maßnahmen bedürfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der 
ökologischen Funktionalität sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im 
Einzelfall festzulegen. Bei der Wirksamkeitskontrolle ist der Nachweis zu erbringen, 
dass die durchgeführten Maßnahmen die benötigte Funktionalität der beeinträchtigten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Lebensräume der gestörten Populationen 
im räumlichen Zusammenhang bereitstellen. Dies ist in der Regel über ein Monitoring 
abzusichern. 

Empfehlungen: 

• Sofern der Erhalt der Habitatbäume entgegen des aktuellen Planungsstands nicht möglich 
ist, sollten entfallende, bisher ungenutzte aber potenziell geeignete Fortpflanzungsstätten 
höhlenbrütender Vogelarten als kurz- bis mittelfristig wirksame populationsstützende 
Maßnahme durch künstliche Nisthilfen ersetzt werden. Es wurden drei Habitatbäume mit 
jeweils mehreren nutzbaren Habitatstrukturen festgestellt. Demzufolge sollten pro 
entfallendem Habitatbaum zwei verschiedene künstliche Vogelnisthilfen im räumlichen 
Zusammenhang aufgehängt werden (bspw. Starenhöhlen, Großraumnisthöhlen, 
Nisthilfen mit einer Fluglochweite von 32 oder 26 mm oder Nischenbrüterhöhlen). 

• Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnährgehölze, wie heimische Obst- und Laubbäume 
(z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und 
beerentragende Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, 
Pfaffenhütchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden um das 
Nahrungsangebot zusätzlich zu erhöhen. 
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6 GUTACHTERLICHES FAZIT 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“, Stadt 
Künzelsau erfolgen Eingriffe in Grünlandflächen und Gehölze. Da nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die Umsetzung des Bebauungsplans mit erheblichen Beeinträchtigungen 
artenschutzrechtlich relevanter Vertreter der Tiergruppen Vögel, Reptilien und der Tierart 
Haselmaus verbunden ist, erfolgten zwischen März und Oktober 2023 innerhalb des 
Flurstücks Nr. 1269 faunistische Untersuchungen dieser Tiergruppen sowie die Erfassung 
nutzbarer Habitatstrukturen für diese Tiergruppen innerhalb des Geltungsbereichs. Ergänzend 
erfolgten zwischen Juli und September 2024 weitere Erfassungen der Tiergruppe Reptilien 
sowie von Habitatstrukturen im Bereich der geplanten Zuwegung zwischen Komburgstraße 
und dem Flurstück Nr. 1269. 

Die Erfassung der Brutvögel im Untersuchungsgebiet erbrachte Nachweise für 14 Vogelarten. 
Davon wurden fünf als Brutvögel eingestuft, acht weitere Arten als potenzielle Brutvögel. Als 
Bruthabitate eignen sich im Geltungsbereich Gehölze für Freibrüter und Höhlenbäume für 
Höhlenbrüter.  

Im Rahmen der Reptilienerfassungen konnten die streng geschützte Zauneidechse und die 
besonders geschützte Westliche Blindschleiche festgestellt werden. 

Nachweise der Haselmaus konnten im Zuge der faunistischen Erfassungen nicht erbracht 
werden. 

Die Erfassung der Habitatstrukturen an Gehölzen ergab zudem eine potenzielle Eignung 
einzelner Habitatbäume im Randbereich der geplanten Maßnahmen als Sommerquartier für 
baumbewohnende Fledermäuse. 

Die Betroffenheit weiterer Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie kann entweder aufgrund 
der aktuellen Verbreitung dieser Arten oder der vorhandenen Habitatstrukturen im 
Vorhabensbereich ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“, Stadt Künzelsau 
entfallen sowohl (potenzielle) Nistplätze verschiedener frei- und höhlenbrütender Vogelarten 
als auch potenzielle Einzelquartiere von Fledermäusen. Weiterhin entfällt in Form der 
Grünlandflächen nachweislich genutzter Lebensraum der Zauneidechse. Für einzelne 
artenschutzrechtlich relevante Tierarten wird - ausgelöst durch das Vorhaben - die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. Sofern jedoch die im vorliegenden 
Gutachten dargestellten Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden, ist die Umsetzung des Bebauungsplans „Wohnen 
am Wartberg“, Stadt Künzelsau nach den Erkenntnissen der durchgeführten Untersuchung 
nicht geeignet Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG zu verletzen und damit aus 
artenschutzrechtlicher Sicht zulässig. 
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

Hinweise:  

− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  

− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 
Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Siehe Kapitel 1 
 
Für die saP relevante Planunterlagen: 

Siehe Kapitel 1 
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Freibrüter   0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art 

geografischer 
Restriktion) 

  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art 

geografischer 
Restriktion) 

  V (Vorwarnliste) 

Amsel 
Buchfink 
Elster 
Girlitz 
Heckenbraunelle 
Mönchsgrasmücke 
Ringeltaube 
Rotkehlchen 
Schwanzmeise 
Sommergoldhähnchen 
Zilpzalp 

Turdus merula 
Fringilla coelebs 
Pica pica 
Serinus serinus 
Prunella modularis 
Sylvia atricapilla 
Columba palumbus 
Erithacus rubecula 
Aegithalos caudatus 
Regulus ignicapilla 
Phylloscopus collybita 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

− Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

− Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und 
Charakter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Die Gilde umfasst Vögel, die ihr Nest frei in Bäumen, Sträuchern oder auch dicht über dem Boden anlegen. 
Es handelt sich bei dieser Gilde um Arten, die im Wald und in halboffener Landschaft brüten und 
größtenteils auch mehr oder weniger weit in Siedlungsbereiche vordringen (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999, 
HÖLZINGER und MAHLER 2001). 
 
Die Arten der Gilde nehmen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lebensräumen in der kleinräumig 
strukturierten Kulturlandschaft an und haben daher keine besonderen Ansprüche an die Flächengröße 
eines bestimmten Habitattyps. Sie benötigen verschiedenste Bäume und Sträucher zur Anlage ihrer 
Nester. Die meisten Arten der Gilde legen jährlich neue Nester an und sind in der Wahl ihres Nistplatzes 
entsprechend anpassungsfähig. Lediglich die Elster und die Ringeltaube nutzen ihre Nester zum Teil 
mehrmals (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999, HÖLZINGER und MAHLER 2001). 
 
Zur Nahrungssuche werden je nach Nahrungsspektrum offene oder halboffene Bereiche benötigt. Hier 
suchen die Arten der Gilde z. B. nach Insekten, Ringelwürmern, Schnecken und Sämereien. Auch 
beerentragende Sträucher stellen für viele Mitglieder der Gilde eine wichtige Nahrungsquelle dar (vgl. 
HÖLZINGER 1997, 1999, HÖLZINGER und MAHLER 2001). 
 
Bei den häufigeren Arten schwankt die Siedlungsdichte stark, eine der höchsten Siedlungsdichten weist 
die Mönchsgrasmücke mit zehn Brutpaaren pro 10 ha auf (vgl. HÖLZINGER 1999). 
 
Die Brutzeit der Gilde beginnt frühestens Anfang März mit der früh brütenden Amsel und endet spätestens 
Mitte November mit der Ringeltaube (vgl. SÜDBECK et al. 2005).Die Kernbrutzeit der Ringeltaube endet 
allerdings noch vor Oktober. Die Mehrheit der Arten dieser Gilde sind Standvögel. Ein Teil der Arten dieser 
Gilde verlassen Baden-Württemberg im Winter. Davon zählen einige Arten zu den Kurz- und 
Mittelstreckenziehern oder überwintern nur teilweise.  
 
Die Gilde umfasst Arten, die in der Kulturlandschaft sowie im Siedlungsbereich anzutreffen sind und daher 
häufig Lärm und optischen Reizen ausgesetzt sind. Sie weisen daher eine schwache Störungs-
empfindlichkeit auf. Aufgrund dessen kann von einer relativ hohen Störungstoleranz ausgegangen werden.  

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 
 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der 

Erlass einer Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
gegenwärtig noch aussteht.  

 
2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
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3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

− Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
− Lage zum Vorhaben, 
− Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Die Brutareale der Arten dieser Gilde erstrecken sich über weite Teile Europas und somit auch größtenteils 
über ganz Deutschland. Die Mehrheit der Arten dieser Gilde sind in Baden-Württemberg häufige Brutvögel 
und flächendeckend verbreitet. Einige Arten haben jedoch kleinräumige Verbreitungslücken in den 
Hochlagen oder in den stark bewaldeten Regionen, v.a. im zentralen und östlichen Schwarzwald und Teilen 
der Schwäbischen Alb sowie des Allgäus (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999, HÖLZINGER und MAHLER 2001).  
 
Die Mönchsgrasmücke wurde mit drei Revieren im Norden, Nordwesten und Osten des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Die Amsel, der Buchfink, das Rotkehlchen und der Zilpzalp konnten 
mit jeweils einem Revier, ebenfalls im Norden und Osten des Untersuchungsgebiets, nachgewiesen 
werden.  
 
Die Elster, der Girlitz, die Heckenbraunelle, die Ringeltaube, die Schwanzmeise und das 
Sommergoldhähnchen wurden mit Einzelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet erfasst, es konnten 
jedoch keine Brutreviere der Arten nachgewiesen werden, obwohl geeignete Habitatstrukturen vorhanden 
wären. Die Arten müssen folglich als im Untersuchungsgebiet potenziell brütende Vogelarten angesehen 
werden. 

Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 
− welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 

und 
− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Art Brutpaare in BW² Rote Liste BW Trend   

         

Amsel 900.000-1.200.000 *  +1   

Buchfink 800.000-950.000 *  -1  

Elster 50.000-70.000 *  0   

Girlitz 9.000-15.000 *  -1  

Heckenbraunelle 110.000-150.000 *  0   

Mönchsgrasmücke 600.000-700.000 *  +1  

Ringeltaube 200.000-250.000 *  +2  

Rotkehlchen 410.000-470.000 *  0  

Schwanzmeise 9.000-15.000 *  0  

Sommergoldhähnchen 270.000-340.000 *  0  

Zilpzalp 310.000-400.000 *  0  

      
² Bezugszeitraum 2012-2016, (KRAMER et al. 2022) 
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Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (KRAMER et al. 2022) 
* = nicht gefährdet 

                
Trend (Bestandentwicklung im Zeitraum 1993-2016 (KRAMER et al. 2022))      
+2 = Bestandszunahme über 50 %    
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %       
 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner 20 %     
-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %       

 
Die Randbereiche des Untersuchungsgebiets sowie dessen Umgebung stellen einen attraktiven 
Lebensraum für freibrütende Vogelarten dar. Großräumig betrachtet finden sich gebietsweise noch 
strukturreiche Lebensräume, wie großflächige Waldlandschaften, Streuobstwiesen, Auwaldstreifen 
entlang des Kochers und offene landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hecken und Feldgehölzen. Die 
Habitatqualität kann somit als gut bezeichnet werden. Potenzielle Gefährdungsquellen der 
Halboffenlandarten dieser Gilde sind der Trend zur intensiven Landwirtschaft und zur Asphaltierung 
landwirtschaftlicher Wege sowie der Verlust von hochwertigen Nahrungsflächen wie Acker- und 
Wiesenrandstreifen und Feldgehölzen. Waldarten leiden besonders unter dem Verlust an strukturreichen 
Gehölzen wie Waldrändern, naturnahen Wäldern, alt- und totholzreichen Streuobstwiesen sowie deren 
Verbund. Für die lokale Population der freibrütenden Arten ist zudem der Erhalt geeigneter Gehölze im 
Siedlungsrandbereich sowie in der halboffenen Landschaft von großer Bedeutung. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans müssen einzelne Obst- und Feldgehölze 
im Geltungsbereich entfernt werden. Somit werden (potenzielle) Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten von freibrütenden Vogelarten entnommen, beschädigt oder zerstört. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Im Zuge der Entfernung von Obst- und Feldgehölzen sowie der Versiegelung von Frei-
flächen gehen einzelne geeignete Strukturen als Nahrungs- und Bruthabitate verloren. 
Es schließen sich im räumlich-funktionalen Zusammenhang jedoch ausreichend große 
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Bereiche mit ähnlicher Habitatausstattung an, auf welche die Arten kurz- bis mittelfristig 
ausweichen können. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass durch die Umsetzung 
des Bebauungsplans essenzielle Nahrungshabitate für die meisten Arten der Gilde 
erheblich beschädigt oder zerstört werden. Damit bleibt die Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin erhalten.  
 
Langfristig muss jedoch sichergestellt werden, dass das Nahrungs- und Brutangebot für 
Freibrüter nicht zunehmend eingeschränkt wird bis die Erheblichkeitsschwelle erreicht 
ist (Kumulationswirkung). Negative Entwicklungen können sich z. B. durch den 
fortschreitenden Verlust von Obstgehölzen bzw. Freiflächen in der Nähe des Unter-
suchungsgebiets ergeben.  

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Da die Arten der Gilde in der Kulturlandschaft und im Siedlungsbereich häufig 
anzutreffen sind, ist von einer relativ hohen Störungstoleranz auszugehen. Daher ist 
nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
freibrütender Vogelarten auszugehen, die nicht im Zusammenhang mit der Zerstörung 
von Fortpflanzung- und Ruhestätten steht. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
• Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

• Baustelleneinrichtungsflächen sind vorrangig in bereits versiegelten Flächen 
anzulegen. Gehölze dürfen außerhalb des Geltungsbereichs für die Schaffung von 
Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 

• Verbleibende Gehölze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten sind durch 
geeignete Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern.  

Empfehlung: 

Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnährgehölze, wie heimische Obst- und Laubbäume 
(z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und 
beerentragende Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, 
Pfaffenhütchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden um das 
Nahrungsangebot zusätzlich zu erhöhen. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Eingriffs erfolgt anhand des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“ (Vorentwurf, Stand 26.03.2024, ORplan) 
und auf Grundlage der Entwurfsplanung „Wohnen am Wartberg. Variante 2 neu. 
Lageplan“ (Stand: 28.07.2023, ORplan). Weitere Planunterlagen lagen nicht vor.   
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Die Arten dieser Gruppe sind flexibel bei der Wahl ihres Brutplatzes. Zudem bauen die 
meisten Arten dieser Gilde ihr Nest jährlich neu und können somit auf andere geeignete 
Habitate in der näheren Umgebung ausweichen. Die Ringeltaube und die Elster nutzen 
ihre Nester zum Teil mehrfach, sind jedoch ebenso in der Lage bei Bedarf neue Nester 
anzulegen und entsprechend ebenfalls auf angrenzende Habitate auszuweichen. Zum 
einen entfallen nur wenige Gehölze und für freibrütende Vögel nutzbare Strukturen und 
zum anderen bieten die unmittelbar anschließenden Flächen zahlreiche weitere 
Nistmöglichkeiten für die Arten der Gilde. Daher kann kurz- bis mittelfristig davon 
ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion auch ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt wird. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
• Art und Umfang der Maßnahmen,  
•  der ökologischen Wirkungsweise,  
•  dem räumlichen Zusammenhang,  
•  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
•  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
•  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
•  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
•  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 
Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. CEF-Maßnahmen sind daher nicht nötig. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein  

 
4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 
Sofern Eingriffe in die Gehölzbestände während der Brutperiode der Gilde stattfinden, 
können hier brütende Vögel, ihre Eier und Küken mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt 
oder getötet werden. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  

 
Ein signifikant erhöhtes Risiko, das nicht im Zusammenhang mit der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten steht, kann in Form eines erhöhten Kollisionsrisikos für 
die Vögel der Gilde durch die Installation großer Glasfenster oder ganzflächig verglaster 
oder verspiegelter Fassaden im Rahmen der Neubaumaßnahmen entstehen. 
 

 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 
• den artspezifischen Verhaltensweisen, 
• der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
• der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
• Eingriffe in Gehölzbestände müssen außerhalb der Vogelbrutzeit, also zwischen dem 

01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden. 

• Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 
Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind 
unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außen-
reflexionsgrad größer 15% an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölz-
beständen unzulässig. 

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

 
4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten. Die Arten dieser Gilde vertragen ein 
gewisses Maß an Störung. Im Rahmen der Bauarbeiten kann es u.U. zwar zu massiven 
Störungen durch Lärm und Erschütterungen auch in der Nähe besetzter Nester 
kommen, die zu einer Aufgabe des Brutplatzes und ggf. auch einer bereits begonnenen 
Brut führen können. Die Arten dieser Gilde sind jedoch in Baden-Württemberg nicht 
gefährdet und weisen große bis sehr große Brutbestände auf. Daher ist bei der Aufgabe 
einer einzelnen Brut nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der lokalen 
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Populationen auszugehen. Auch deshalb nicht, weil die meisten Arten der Gilde in der 
Lage sind, eine Ersatzbrut in ungestörteren Bereichen durchzuführen. 
 
Alle Arten der Gilde sind ganzjährig flugfähig. Dem Untersuchungsgebiet kommt keine 
besondere Bedeutung als Winterrefugium zu. Daher ist im weiteren Jahresverlauf nicht 
mehr mit erheblichen Störungen zu rechnen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Da keine erhebliche Störung der freibrütenden Vögel zu erwarten ist, sind Vermei-
dungsmaßnahmen nicht nötig. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

Hinweise:  

− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  

− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 
Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Siehe Kapitel 1 
 
Für die saP relevante Planunterlagen: 

Siehe Kapitel 1 
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Höhlenbrüter   0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

Blaumeise 
Kohlmeise 
 

Cyanistes caeruleus 
Parus major 
 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

− Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

− Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und 
Charakter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Die Blau- und Kohlmeise brüten bevorzugt in Baumhöhlen, wobei die Ansprüche an Art, Beschaffenheit, 
Durchmesser des Einfluglochs und Höhlengröße zwischen den beiden Arten geringfügig variieren. Neben 
Baumhöhlen nutzten die beiden Arten auch Halbhöhlen in Bäumen oder Nischen hinter Rindenspalten 
und anthropogenen Strukturen. Beide Arten sind auf bereits vorhandene Strukturen angewiesen, da sie 
sich ihre Höhlen nicht selbst zimmern können (vgl. HÖLZINGER 1997). 
 
Die beiden Arten dringen über das Halboffenland bis in Siedlungsrandbereiche, Parks und Gärten vor. 
Die Nahrung der Arten setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen wie z. B. Insekten und ihren Larven, 
Spinnentieren und Regenwürmern oder aber auch Sämereien und Pflanzenteilen zusammen (vgl. 
HÖLZINGER 1997). 
 
Die beiden Meisen nehmen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lebensräumen in der kleinräumig 
strukturierten Kulturlandschaft an. Die Siedlungsdichte variiert stark und ist vor allem vom Angebot 
natürlicher und künstlicher Nistmöglichkeiten abhängig. Für die Blaumeise ist bei gleichzeitigem 
Vorkommen mit der Kohlmeise und geringem Höhlenangebot, zudem das Vorhandensein von Höhlen mit 
zu geringen Durchmessern für die Kohlmeise wichtig, um nicht von dieser verdrängt zu werden (vgl. 
HÖLZINGER 1997). 
 
Die Brutzeit der beiden Arten beginnt mit der Kohlmeise Ende März und endet spätestens Ende Juli mit 
späten Zweitbruten der Blaumeise. Beginn und Dauer der Brutzeit ist zum Teil witterungsabhängig (vgl. 
SÜDBECK et al. 2005). 
 
Beide Arten sind überwiegend Standvögel und Teilzieher des Typs Kurzstreckenzieher (vgl. HÖLZINGER 
1997). 
 
Die beiden Meisenarten sind in der Kulturlandschaft sowie im Siedlungsbereich häufig anzutreffen und 
sind daher häufig Lärm und optischen Reizen ausgesetzt. Sie weisen daher eine schwache Störungs-
empfindlichkeit auf. Aufgrund dessen kann von einer relativ hohen Störungstoleranz ausgegangen 
werden.  

 
 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

− Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
− Lage zum Vorhaben, 
− Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
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Die Brutareale der beiden Meisenarten erstrecken sich über weite Teile Europas und somit auch 
größtenteils über ganz Deutschland. Beide Arten sind in Baden-Württemberg häufige Brutvögel und 
flächendeckend verbreitet (vgl. GEDEON et al. 2014, HÖLZINGER 1997). 
 
Die Blau- und Kohlmeise wurden jeweils mit einer Einzelbeobachtung während ihrer Brutzeit innerhalb 
des Untersuchungsgebiet erfasst, es konnten jedoch keine Brutreviere der Art innerhalb des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Es konnten mehrere Beobachtungen beider Arten im 
weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets festgestellt werden, weshalb von Brutplätzen außerhalb des 
Untersuchungsgebiets auszugehen ist. Da jedoch geeignete Habitatstrukturen auch innerhalb des 
Untersuchungsgebiets festgestellt wurden müssen die Blau- und die Kohlmeise folglich als im 
Untersuchungsgebiet potenziell brütende Vogelart angesehen werden. 

 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

− welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des 
Artvorkommens unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde 
festzustellen wäre). 
 

  
 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Art Brutpaare in BW² Rote Liste BW Trend   

         

Blaumeise 350.000-550.000 *  +1   

Kohlmeise 600.000-800.000 *  0   

      
² Bezugszeitraum 2012-2016, (Quelle: KRAMER et al. 2022) 

                
Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (KRAMER et al. 2022)  
* = nicht gefährdet 

                
Trend (Bestandentwicklung im 25-jährigen Zeitraum 1993 - 2016 (KRAMER et al. 2022))     
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %     
 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner 20 %     

 
Die Randbereiche des Untersuchungsgebiets sowie dessen Umgebung stellen einen attraktiven 
Lebensraum für höhlenbrütende Vogelarten dar. Großräumig betrachtet finden sich gebietsweise noch 
strukturreiche Lebensräume, wie großflächige Waldlandschaften, Streuobstwiesen, Auwaldstreifen 
entlang des Kochers und offene landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hecken und Feldgehölzen.  Die 
Habitatqualität kann somit als gut bezeichnet werden. Die Hauptgefährdungsursachen bzw. Gründe für 
Bestandsrückgänge der Arten der Gilde sind im fortschreitenden Lebensraumverlust durch den Rückgang 
des Totholz-, Weichholz- und Altbaumangebots und Vernichtung alter Obstbaumbestände zu finden. Das 
verringerte Angebot von geeigneten Höhlenbäumen führt zu einer Verschlechterung der 
Habitatausstattung. Für die lokale Population der höhlenbrütenden Arten ist daher der Erhalt geeigneter 
Höhlen bzw. von Alt- und Totholz in Streuobstwiesen und Waldbereichen von großer Bedeutung. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 
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5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

 
 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

Nach aktuellem Planungsstand ist ein Erhalt der drei Habitatbäume, die potenziell von 
höhlenbrütenden Vogelarten als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt werden 
können, vorgesehen.  
 
Die Habitatstrukturen der Bäume Nr. 1 – 3 waren im Untersuchungsjahr nicht besetzt 
und werden daher als potenzielle Fortpflanzungsstätten betrachtet. Sollten der Erhalt 
der Bäume entgegen der aktuellen Planung nicht möglich sein würden entsprechend 
keine nachweislich genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten entnommen.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Im Zuge der Entfernung von Gehölzen sowie der Versiegelung von Freiflächen gehen 
in geringem Maße auch geeignete Strukturen als Nahrungshabitate verloren. Es 
schließen sich im räumlich funktionalen Zusammenhang jedoch ausreichend große 
Bereiche mit ähnlicher Habitatausstattung an, auf welche die Arten kurz- bis mittelfristig 
ausweichen können. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass durch die Umsetzung 
des Bebauungsplans essenzielle Nahrungshabitate der Arten der Gilde erheblich 
beschädigt oder zerstört werden. Damit bleibt die Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten weiterhin erhalten. 
 
Langfristig muss für alle Arten der Gilde jedoch sichergestellt werden, dass das 
Nahrungsangebot nicht zunehmend eingeschränkt wird, bis die Erheblichkeitsschwelle 
erreicht ist (Kumulationswirkung). Negative Entwicklungen können sich z. B. durch den 
fortschreitenden Verlust von Gehölzen bzw. Freiflächen in der Nähe des 
Untersuchungsgebiets ergeben. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
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 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Da beide Arten in der Kulturlandschaft und im Siedlungsbereich häufig anzutreffen sind, 
ist von einer relativ hohen Störungstoleranz auszugehen. Zudem sind im untersuchten 
Gebiet aktuell bereits Störungen durch den umliegenden Siedlungsbereich gegeben, 
sodass von einer gewissen Gewöhnung der Arten an regelmäßige Störungen 
ausgegangen werden kann. Somit ergibt sich für die beiden Meisenarten insgesamt 
keine betriebsbedingte Beeinträchtigung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten durch erhebliche Störungen. 

 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
• Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden.  

• Die Entnahme von Habitatbäumen sollte nach Möglichkeit unterbleiben. 

• Baustelleneinrichtungsflächen sind vorrangig in bereits versiegelten Flächen 
anzulegen. Gehölze dürfen außerhalb des Geltungsbereichs für die Schaffung von 
Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden.  

• Verbleibende Gehölze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten sind durch 
geeignete Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern.  

• Sollten Habitatbäume entgegen der aktuellen Planung doch gefällt werden müssen 
oder durch eine Schädigung der Wurzeln absterben, sind diese zur langfristigen 
Sicherung des Angebots potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie von 
Nahrungshabitaten für Höhlenbrüter durch Nachpflanzungen im Verhältnis 1:1 zu 
ersetzen.  

 
Empfehlung: 
Als kurz- bis mittelfristig wirksame populationsstützende Maßnahme sollten entfallende, 
bisher ungenutzte aber potenziell geeignete Fortpflanzungsstätten höhlenbrütender 
Vogelarten durch künstliche Nisthilfen ersetzt werden. Es wurden drei Habitatbäume 
mit jeweils mehreren nutzbaren Habitatstrukturen festgestellt. Demzufolge sollten pro 
entfallendem Habitatbaum zwei verschiedene künstliche Vogelnisthilfen im räumlichen 
Zusammenhang aufgehängt werden (bspw. Starenhöhlen, Großraumnisthöhlen, 
Nisthilfen mit einer Fluglochweite von 32 oder 26 mm oder Nischenbrüterhöhlen). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Eingriffs erfolgt anhand des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“ (Vorentwurf, Stand 26.03.2024, ORplan) 
und auf Grundlage der Entwurfsplanung „Wohnen am Wartberg. Variante 2 neu. 
Lageplan“ (Stand: 28.07.2023, ORplan). Weitere Planunterlagen lagen nicht vor.  

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 



 FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 45 

 
 
 

 

 
Da keine nachweislich genutzten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Zuge der 
Umsetzung des Bebauungsplans entfallen bleibt die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang für die Blau- und Kohlmeise ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme gewahrt. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
• Art und Umfang der Maßnahmen,  
•  der ökologischen Wirkungsweise,  
•  dem räumlichen Zusammenhang,  
•  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
•  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
•  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
•  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
•  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. CEF-Maßnahmen sind daher nicht nötig. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 
Sofern Höhlenbäume entgegen des aktuellen Planungsstandes entfernt werden 
müssen und dies während der Brutperiode der Arten der Gilde erfolgt, können hier 
brütende Vögel, ihre Eier und Küken mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt oder getötet 
werden.  

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 

 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
 

Ein signifikant erhöhtes Risiko, das nicht im Zusammenhang mit der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten steht, kann in Form eines erhöhten Kollisionsrisikos 
für die Vögel der Gilde durch die Installation großer Glasfenster oder ganzflächig 
verglaster oder verspiegelter Fassaden im Rahmen der Neubaumaßnahmen entstehen. 
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 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 
• den artspezifischen Verhaltensweisen, 
• der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
• der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

• Die Entnahme von Habitatbäumen sollte nach Möglichkeit unterbleiben. 
• Die Entnahme von Habitatbäumen muss außerhalb der Vogelbrutzeit, also zwischen 

dem 01. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. 
• Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 

Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind 
unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem 
Außenreflexionsgrad größer 15% an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölz-
beständen und der offenen Feldflur unzulässig. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
 
Erhebliche Störungen durch die baubedingten Lärm- und Lichtimmissionen sind nicht 
zu erwarten. Beide Meisenarten vertragen ein gewisses Maß an Störung. Im Rahmen 
der Bauarbeiten kann es u.U. zwar zu massiven Störungen durch Lärm und 
Erschütterungen auch in der Nähe besetzter Nester kommen, die zu einer Aufgabe des 
Brutplatzes und ggf. auch einer bereits begonnenen Brut führen können. Die Arten 
dieser Gilde sind jedoch in Baden-Württemberg nicht gefährdet oder gegebenenfalls 
Arten der Vorwarnliste und weisen große bis sehr große Brutbestände auf. Daher ist bei 
der Aufgabe einer einzelnen Brut nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der 
lokalen Populationen auszugehen. Auch deshalb nicht, weil die Arten der Gilde in der 
Lage sind eine Ersatzbrut in ungestörteren Bereichen durchzuführen.  
 
Beide Meisenarten sind ganzjährig flugfähig. Dem Untersuchungsgebiet kommt keine 
besondere Bedeutung als Winterrefugium oder Rastplatz während der Wanderung 
dieser Vogelarten zu.  

 

b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
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Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Da keine erhebliche Störung der höhlenbrütenden Vögel zu erwarten ist, sind 
Vermeidungsmaßnahmen nicht nötig. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

Hinweise:  

− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  

− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 
Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Siehe Kapitel 1 
 
Für die saP relevante Planunterlagen: 

Siehe Kapitel 1 
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Zauneidechse Lacerta agilis   0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 

zusammengefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

− Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

− Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und 
Charakter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Das Habitatspektrum der Zauneidechse ist vielfältig, zeigt aber einen deutlichen Schwerpunkt in trocken-
warmen Lebensräumen. Die häufigsten Habitate sind extensiv genutztes, trockenes Grünland, naturnahe 
Waldränder, Ruderalflächen und Brachen. Außerdem findet man sie häufig an Böschungen und im Bereich 
von Trockenmauern oder Steinhaufen, besonders in Rebgebieten und Gärten (ELLWANGER et al. 2021). 
Aufgrund der häufigen Besiedlung anthropogen geprägter Sekundärlebensräume wie Bahntrassen oder 
Abgrabungsbereiche gilt die Art als Kulturfolger (LANUV NRW 2019, LFU 2022). Wichtige Elemente sind 
neben einer voll besonnten, dichten bis lückigen Vegetationsschicht einige vegetationslose Partien mit 
Offenbodenbereichen, Steinen oder toten Astteilen, die über die Vegetation hinausragen und morgens bzw. 
abends als Sonnenplätze dienen. Das Sonnen vor höherer Vegetation ermöglicht eine schnelle Flucht in 
dichtere Bereiche (BLAB et al. 1991). Hohl aufliegende Steine, liegendes Totholz, Rindenstücke, 
unbewohnte Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabene Höhlen werden als Tagesversteck genutzt (vgl. 
BLANKE 2004). 
 
Die Aktivitätszeit der Zauneidechse liegt bei adulten Tieren zwischen März und September, während die 
Jungtiere bis in den Herbst hinein aktiv sein können (LAUFER 2014b). Der Aktionsraum eines 
Zauneidechsenmännchens liegt bei mindestens 120 m², der eines Weibchens bei mindestens 110 m², 
wobei sich die Aktionsräume der Weibchen im Gegensatz zu denen der Männchen überschneiden können 
(BLAB et al. 1991). Bezüglich der Wanderdistanz der Zauneidechse finden sich in der Literatur 
unterschiedliche Angaben. Allgemein gelten die Tiere jedoch als sehr ortstreu. LAUFER (2014b) nennt 
Wanderdistanzen von bis zu 500 m, räumt allerdings ein, dass die Strecken meist deutlich darunter liegen. 
BLANKE und VÖLKL (2015) halten diesen Wert für deutlich zu hoch gegriffen. Sie nennen eine Strecke von 
333 m als die maximale in Deutschland nachgewiesene Distanz, die von einer Zauneidechse zurückgelegt 
wurde. Die normale Wanderdistanz dürfte jedoch deutlich niedriger liegen. Studien zeigen, dass sich 70 % 
der Zauneidechsen lebenslang nicht weiter als 30 m vom Schlupfort entfernen (YABLOKOW et al. 1980 in 
SCHNEEWEISS et al. 2014). 
 
Obwohl Zauneidechsen den Großteil des Jahres in einer Starre in Winterquartieren verbringen, sind diese 
vergleichsweise wenig beschrieben. Wertgeben sind gute Isolationseigenschaften (Frostsicherheit) und 
Drainage (BLANKE 2004). Typische Winterquartiere befinden sich in Fels- oder Bodenspalten, unter 
vermoderten Baumstubben oder in Erdbauten anderer Arten bzw. selbst gegrabenen Röhren (ELLWANGER 
et al. 2021). Eiablageplätze existieren in Bereichen fehlender oder lückiger Vegetation, in denen die 
Zauneidechse ihre Eier in sandiges Substrat ablegt (BLANKE 2004). Dabei muss das Bodensubstrat für die 
Zauneidechse grabfähig sein (ELLWANGER et al. 2021). ELBING (1993) gibt als optimale Zusammensetzung 
ein sehr sandiges Substrat und eine Tiefe von mindestens 8 cm, besser 12 cm an. Nach BLANKE (2004) 
werden offene Bodenstellen oftmals durch die Grab- und Wühltätigkeiten anderer Tiere geschaffen (z. B. 
durch Wildschwein, Fuchs, Kaninchen oder Maulwurf).  
 
Ursachen für den Rückgang der Art sind vor allem die Zerstörung, Beeinträchtigung oder Beseitigung von 
Kleinstrukturen durch intensive Landwirtschaft, Flurbereinigung und Siedlungsentwicklung. Hinzu kommen 
die Verbuschung bzw. Aufforstung von Offenlandflächen bzw. der durch vermehrten Düngereintrag 
verursachte Verlust von lückigen Vegetationsstrukturen. Die Besiedlung von Gärten und 
Siedlungsrandbereichen wird häufig durch eine zu hohe Dichte von Hauskatzen erschwert (LAUFER et al. 
2007). 
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 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

− Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
− Lage zum Vorhaben, 
− Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
 

Das Hauptverbreitungsgebiet erstreckt sich über West-, Mittel- und Osteuropa (LANUV NRW 2019). 
Während ihre südliche Ausbreitungsgrenze von den Pyrenäen über den Alpennordrand und den nördlichen 
Balkan bis hin zur Mongolei verläuft (LFU 2022), liegt ihre nördliche Ausbreitungsgrenze in den baltischen 
Regionen, Karelien und Süd-Schweden bzw. dem Süden von Großbritannien (ELLWANGER et al. 2021). 
Dementsprechend sind die Iberische Halbinsel, Südfrankreich, Italien und die südliche Balkanhalbinsel 
nicht besiedelt (LANUV NRW 2019). In Deutschland kommt die Zauneidechse praktisch flächendeckend 
vor, mit besonderen Schwerpunkten in den südwestlichen und östlichen Bundesländern (LFU 2022). 
 
In Baden-Württemberg liegt eine annährend flächendeckende Verteilung der Art über alle Naturräume vor, 
allerdings bestehen oftmals Unterschiede bzgl. der Funddichte (LAUFER et al. 2007). Besondere  
Schwerpunktvorkommen existieren im Großraum des Oberrheingrabens und des südlichen 
Schwarzwaldes (ELLWANGER et al. 2021, LAUFER et al. 2007, LUBW 2019). Partiell fehlt die Art nur in 
Bereichen des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb mit Bereichen großflächiger Waldgebiete und 
Lagen über 1.050 m (LAUFER et al. 2007, LUBW 2019). 
 
Im Rahmen des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“, Stadt Künzelsau wurde eine Erfassung der 
Tiergruppe Reptilien im Untersuchungsgebiet (vgl. Karte 1) durchgeführt. An sechs Erfassungsterminen im 
Jahr 2023 konnten innerhalb des Flurstücks Nr. 1269 insgesamt acht Beobachtungen der Zauneidechse 
festgestellt werden. Darunter waren vier Sichtungen adulter Tiere (zwei weibliche, zwei männliche) und 
jeweils zwei Sichtungen subadulter und Schlüpflinge. Die Beobachtungen adulter Zauneidechsen 
beschränken sich vor allem auf einen Bereich im Westen des Untersuchungsgebiets im Umfeld mehrerer 
Baumstümpfe und liegender Baumstämme. Hier sind sowohl Sonnenplätze durch die Baumstümpfe und 
Baumstämme, ein gutes Jagdhabitat in Form heterogener Gras-Krautstruktur sowie Versteckstrukturen mit 
dichter Vegetation, Brombeergestrüpp und dem liegenden Totholz gegeben. Offene Bodenstellen zur 
Eiablage sind in diesem Bereich jedoch nicht vorhanden. Bei einem Termin im August 2023 konnte ein 
adultes Männchen im Norden des Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Die Beobachtungen der 
Jungtiere ist im Gegensatz dazu sehr variabel über das Untersuchungsgebiet verteilt. Untersuchungen der 
Tiergruppe im Jahr 2024 im Bereich der geplanten Zuwegung zwischen Komburgstraße und Flurstück 1269 
erbrachten hingegen keine Reptiliennachweise. 
 
Die vorhandenen Habitatstrukturen eignen sich als Jagdhabitate und Sonnenplätze sowie (in Form von 
Nagerbauten, Baumstubben und dichter Vegetation) als Nachtverstecke und Winterquartiere. Zudem 
finden sich vereinzelt adäquate Rohbodenstandorte, die grabbares Substrat aufweisen und somit eine 
Funktion als Eiablageplätze haben. Insgesamt sind die Flächen, die im Geltungsbereich von der 
Zauneidechse genutzt werden, aufgrund ihrer Qualität, der überwiegend dichten, hochwüchsigen und 
grasdominierten Gras-/Krautvegetation in Kombination mit der ungünstigen Exposition jedoch als 
suboptimal zu charakterisieren. Es ist daher von einer eher individuenarmen Population im 
Untersuchungsgebiet auszugehen. 

 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

− welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
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nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Alle Zauneidechsen eines nach Geländebeschaffenheit und Strukturausstattung räumlich klar 
abgrenzbaren Gebietes sind als lokale Population anzusehen. Wenn dieses Gebiet mehr als 1000 m vom 
nächsten besiedelten Bereich entfernt liegt oder von diesem durch unüberwindbare Strukturen 
(verkehrsreiche Straßen, stark genutztes Ackerland u. ä.) getrennt ist, dann ist von einer schlechten 
Vernetzung der Vorkommen und somit von getrennten lokalen Populationen auszugehen (BFN und BLAK 
2015) 
 
Trotz der weiten Verbreitung der Zauneidechse in Baden-Württemberg zeigt die Art landesweit jedoch eine 
rückläufige Bestandsentwicklung und der landesweite Erhaltungszustand wird derzeit als ungünstig- 
unzureichend eingestuft (LUBW 2019).  
 
Die Habitatqualität ist nach BFN und BLAK (2015) als mittel bis schlecht einzustufen. Die Zauneidechse 
wurde an vier von sechs Begehungsterminen mit einzelnen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet 
erfasst, die Individuendichte lässt bezüglich des verfügbaren Lebensraums auf eine eher individuenarme 
Population schließen. Es liegt eine geringe Beeinträchtigung für die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Tiere aufgrund beginnender Sukzession bzw. zu seltener Mahd in einigen Bereichen vor. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder  
 Ruhestätten. 
 

Da Zauneidechsen bei optimaler Strukturierung ihres Lebensraumes einen eher 
kleinen Aktionsradius besitzen, ist der gesamte von ihnen bewohnte Habitatkomplex 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu betrachten. Dementsprechend ist die gesamte 
vom Eingriff betroffene Grünlandfläche mit angrenzenden Gehölzstrukturen auf dem 
Flurstück Nr. 1269 als Zauneidechsenlebensraum anzusehen.  
 
Bei Umsetzung des Bebauungsplans kommt es im Eingriffsbereich zu einem 
vollständigen Verlust des bestehenden Zauneidechsenlebensraums mit seinen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 
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 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Analog zu Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist eine exakte Gliederung eines Zaun-
eidechsenlebensraums in verschiedene Teilhabitate nicht möglich. Da die Zauneidechse 
Lebensräume mit hoher Grenzliniendichte besiedelt, kommt es oftmals zu einer 
kleinräumigen Verzahnung unterschiedlichster Teilhabitate mit spezifischen Strukturen 
und Funktionen. Zauneidechsen sind aufgrund ihrer Ökologie auf geeignete und 
erreichbare Strukturen zur Nahrungsaufnahme und Thermoregulation im nahen Umfeld 
ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten angewiesen. Im vorliegenden Fall gehen die unter 
4.1 a) genannten Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit dem Verlust von 
geeigneten Jagdhabitaten und Sonnenplätzen einher.  
 
Zwar verbleiben in der Umgebung des Untersuchungsgebiets Zauneidechsen-
lebensräume, welche nach aktuellem Planungsstand nicht überplant werden. Ein 
Ausweichen auf diese Flächen ist aufgrund der potenziell vorhandenen Konkurrenz zu den 
dort bereits vorhandenen Artgenossen vermutlich jedoch nicht möglich.  

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Während der Bauzeit existieren Störungen in Form von Lärmemissionen und Boden-
erschütterung auf vorhandene Lebensräume im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
des Untersuchungsgebiets. Aufgrund der Lage und bisherigen Nutzung des Unter-
suchungsgebiets (regelmäßige Mahd, angrenzende Gartennutzung) sind die Tiere 
bereits an ein gewisses Maß an Störung gewöhnt. Zauneidechsen gehören zu den 
Arten, die Störungen gut tolerieren können, was man daran sieht, dass sie Habitate an 
Bahnstrecken, Verkehrsstraßen und Gärten besiedeln. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sich die Eidechsen an eine zukünftige Nutzung gewöhnen und 
entsprechend keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Baumaßnahmen vorliegt. 
 
Die geplanten Gebäude besitzen nach aktuellem Planungsstand mit Ausnahme des 
direkt nördlich angrenzenden Randbereichs zum Garten des Wohnhauses 
Komburgstraße 30 keine beschattende Wirkung auf potenzielle Habitate außerhalb des 
Geltungsbereichs, sodass Fortpflanzungs- und Ruhestätten dort von der Zauneidechse 
voraussichtlich weiter nutzbar sind. Der genannte Übergangsbereich zum Hausgarten 
wurde bei den Erfassungen mit untersucht. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
• Es dürfen keine Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen im Bereich von 

(potenziellen) Zauneidechsenlebensräumen angelegt werden. Andernfalls dürfen 
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen nur dort eingerichtet werden, wo durch 
Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass sich keine Zauneidechsen mehr in 
diesem Bereich aufhalten.   

• (Potenzielle) Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich von Baustelleneinrichtungs-
flächen sind durch Baufeldbegrenzung zu sichern. Die Baufeldbegrenzung muss 
geeignet sein das Betreten/Befahren der Flächen oder das Ablagern von 
Baustoffen/Müll während der Bauphase zu unterbinden. Anlage, Unterhalt und 
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Funktionstüchtigkeit sind während der Bauphase laufend zu kontrollieren und sicher 
zu stellen. 

• Während der gesamten Bauphase sind (potenzielle) Zauneidechsenlebensräume vor 
Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch die Einhaltung der einschlägigen Sicherheits-
vorschriften beim Baubetrieb zu schützen. 

• Um zu verhindern, dass angrenzende Habitate unnötig beeinträchtigt werden, ist eine 
naturschutzfachliche Baubegleitung der Baumaßnahmen erforderlich. Diese 
kennzeichnet hochwertige Lebensräume, die nicht beeinträchtigt werden dürfen und 
überwacht die Bauarbeiten während der Bauphase. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Eingriffs erfolgt anhand des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Wohnen am Wartberg“ (Vorentwurf, Stand 
26.03.2024, ORplan) und auf Grundlage der Entwurfsplanung „Wohnen am Wartberg. 
Variante 2 neu. Lageplan“ (Stand: 28.07.2023, ORplan). Weitere Planunterlagen lagen 
nicht vor.  

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 

Nach Umsetzung des Bebauungsplans steht auch bei Berücksichtigung der genannten 
Vermeidungsmaßnahmen aufgrund des dauerhaften Verlustes von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie Jagdhabitaten und Sonnenplätzen kein ausreichendes Habitat mehr 
für Zauneidechsen zur Verfügung. Zwar bestehen im direkten räumlichen Umfeld des 
Untersuchungsgebiets geeignete Lebensräume als Ausweichmöglichkeiten, diese sind 
potenziell jedoch bereits durch andere Individuen der Zauneidechse besetzt. Ohne vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen bleibt die ökologische Funktion innerhalb des 
Untersuchungsgebiets daher nicht erhalten.  
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
       - Art und Umfang der Maßnahmen, 
       - der ökologischen Wirkungsweise, 
       - dem räumlichen Zusammenhang, 
       - Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
       - der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird, 
       - der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
       - der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
       - der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche  
         Verfügbarkeit 

 

Die Populationsdichten der angrenzenden Lebensräume sind unbekannt. Da bei 
Eidechsenkartierungen nie alle vorkommenden Eidechsen nachgewiesen werden 
können, muss für eine Bestandsabschätzung in Abhängigkeit der Kartierungs-
bedingungen sowie der Übersichtlichkeit des Untersuchungsgebiets ein Korrekturfaktor 
angewendet werden. Im vorliegenden Fall wird ein Faktor von sechs angenommen (vgl. 
LAUFER 2014b). Betrachtet man dazu die maximal an einem Termin erfassten adulten 
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Individuen, wird das vorhandene Zauneidechsenvorkommen im Geltungsbereich 
aktuell auf ca. zwölf Zauneidechsen geschätzt. Diese Einschätzung beschreibt eine 
realistische Anzahl an Tieren, die unter den vorhandenen Habitatbedingungen in 
Relation zur Größe der Fläche vorkommen können. Nach Multiplikation mit der 
Mindestgröße eines mit optimalen Strukturen angelegten Ausgleichslebensraums von 
ca. 150 m²/Individuum (vgl. LAUFER 2014b) ergibt sich so eine benötigte Ausgleichs-
fläche von ca. 1800 m². Eine für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehene Fläche muss sich 
im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsbereich befinden (vgl. 3.1).  

Die Maßnahmenfläche muss auf einer Fläche von insgesamt ca. 1800 m² so gestaltet 
werden, dass ein optimal strukturierter Lebensraum entsteht und Zauneidechsen einen 
dauerhaften Lebensraum bietet. Falls die Fläche bereits (in geringer Dichte) von 
Individuen der Zauneidechse besiedelt sein sollte, muss diese mit ausreichend 
Habitatstrukturen aufgewertet werden, welche die Funktionen von Versteck- und 
Jagdmöglichkeiten, Winterquartieren, Sonnen- und Eiablageplätzen für die zusätzlichen 
Zauneidechsen erfüllen. 

• Anlage neuer Habitatstrukturen auf einer Maßnahmenfläche von ca. 1800 m². Die 
erforderlichen Aufwertungsmaßnahmen umfassen die Anlage von Versteck-
möglichkeiten und Sonnenplätzen durch acht Totholzhaufen (Grundfläche jeweils 
ca. 4 m² mit einer Höhe von ca. 1 m), davon vier mit Tiefbauarbeiten. In diesen vier 
Totholzhaufen müssen frostsichere Winterquartiere bestehen und grabbare 
Sandstandorte (Erd-/Sandlinsen) als Eiablageplatz angelegt werden. Randlich der 
Totholzhaufen mit Tiefbauarbeiten sind zudem mittels Einbringung von 
Schottersubstrat ausreichend lückige Kraut- und Staudensäume zu entwickeln und 
durch extensive Pflege offen zu halten. Auf den Restflächen hat ebenfalls eine 
extensive Pflege durch streifenweise Mahd zu erfolgen. 

• Die Maßnahmenausführung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fachplaner 
festzulegen und die Umsetzung unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen. 

• Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen muss zudem in für die Zauneidechse 
erreichbarer Entfernung (maximal etwa zwischen 250 und 300 m) vom Eingriffsort 
zur Verfügung stehen. Andernfalls hat, bei vorheriger Ausnahmegenehmigungs-
erteilung nach BNatSchG, ein Abfang der Tiere mit einer Umsiedlung in ein 
entsprechendes Ersatzhabitat (im Sinne einer FCS-Maßnahme) zu erfolgen. 

• Ersatzlebensräume sind dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

 
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 

 

Die Zauneidechse hält sich das gesamte Jahr über im selben Habitat auf. Bei der 
Umsetzung des Bebauungsplans ist daher nicht ausgeschlossen, dass Tiere verletzt 
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oder getötet werden. Zwar können die Tiere während ihrer Aktivitätsphase zwischen 
Ende März und Anfang September flüchten, doch ist dies von der Witterung abhängig. 
Zudem flüchten sich die Tiere häufig in ihr Versteck z. B. in verlassene 
Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabene Wohnröhren und könnten dann im Zuge von 
Erdarbeiten eingesperrt, verletzt oder getötet werden. Zwischen Mai und August besteht 
zudem die Gefahr, dass vergrabene Eier zerstört werden. Bei der Umsetzung des 
Bebauungsplans kann eine Verletzung oder Tötung von Individuen der Zauneidechse 
dementsprechend nicht ausgeschlossen werden. 

 
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
 

Aktuell bestehen aufgrund der Lage und bisherigen Nutzung des Untersuchungsgebiets 
und der angrenzenden Flächen bereits geringe anthropogene Störeinflüsse. Dabei 
handelt es sich um regelmäßige maschinelle Mahd, Quad-Verkehr im Zuge der Nutzung 
der südwestlich angrenzenden Streuobstflächen und der Gartennutzung der Anwohner. 
Es ist davon auszugehen, dass die Eidechsen diese Gefahren kennen und mit ent-
sprechenden Fluchtreaktionen in Versteckstrukturen reagieren. Ein signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko, das nicht in Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten steht, ist für Zauneidechsenlebensräume im unmittelbaren Umfeld des 
Eingriffsbereichs nach aktuellem Planungsstand nicht ersichtlich.  

 

 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 
• den artspezifischen Verhaltensweisen, 
• der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
• der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 

 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Die Tötung von Zauneidechsen in den überplanten Lebensräumen im Zuge der geplanten 
Bauarbeiten kann durch eine vorherige Umsetzung bzw. Umsiedlung verhindert werden. 
Voraussetzung ist, dass entsprechende Aufwertungen innerhalb eines Ersatzlebensraums 
geschaffen wurden, die zum Zeitpunkt der Umsetzung die ökologische Funktion über-
nehmen können. Das Ersatzhabitat muss im Falle einer Umsetzung von Tieren im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang liegen und hindernisfrei sowie in erreichbarer 
Entfernung vom Ausgangshabitat zugänglich sein. Befindet sich das Ersatzhabitat nicht im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang hat ein Abfang der Tiere mit einer Umsiedlung in 
ein entsprechendes Ersatzhabitat (im Sinne einer FCS-Maßnahme) zu erfolgen. Für einen 
Fang und die Verbringung von Individuen in ein Ersatzhabitat (im Sinne einer FCS-
Maßnahme) ist ein Ausnahmeantrag nach § 45 BNatSchG zu stellen. 

• Vor Beginn von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen sollten Versteckstruk-
turen wie niedrige Gehölzbestände oder dichtere Vegetationsbereiche gemäht bzw. 
auf-den-Stock gesetzt werden.  

• Der Zeitpunkt von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen richtet sich nach den 
Aktivitätsphasen der Zauneidechse. Maßnahmen dieser Art sind – witterungsabhängig 
– in der Regel ab Mitte März (nach der Winterstarre) und bis Mitte Oktober (Beginn der 
Winterstarre) möglich.  

• Bei einer Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahme werden Zauneidechsen unter 
schonendster Fangtechnik (entweder von Hand oder mit einer Schlinge) abgefangen, 
einzeln in einem Stoffsäckchen umgehend zur Ausgleichsmaßnahmenfläche gebracht 
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und dort im Nahbereich von den zuvor angelegten Versteckstrukturen (z. B. 
Totholzhaufen) freigelassen. 

• Um eine Rückwanderung von Zauneidechsen bzw. eine Einwanderung in die ent-
fallenden Zauneidechsenlebensräume zu verhindern, muss ein Reptilienschutzzaun 
entlang des Eingriffsbereichs installiert werden, wo direkte Anbindungen an verblei-
bende Zauneidechsenlebensräume bestehen. 

• Gehölze in Zauneidechsenlebensräumen dürfen erst nach erfolgreicher Umsetzungs- 
bzw. Umsiedlungsmaßnahme entnommen werden. Alternativ müssen die Gehölze 
außerhalb der Aktivitätszeit der Zauneidechse, zwischen 15. Oktober und 15. März, 
auf-den-Stock gesetzt werden. Die Entfernung der Wurzelstöcke sowie die weitere 
Baufeldräumung (z. B. der Abtrag des Oberbodens) darf erst nach erfolgreich 
durchgeführten Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen vorgenommen werden.  

• Kein Einsatz von schweren Maschinen für das auf-den-Stock-setzen von Gehölzen. 
Es ist ein manueller Rückschnitt und Abtransport des Schnittgutes vorzunehmen. 
Befahrbare Arbeitsbereiche sind die verdichteten Wege, sowie die häufig gemähte 
Wiesenfläche. 

• Im Geltungsbereich dürfen Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen nur auf bereits 
versiegelten Flächen angelegt werden oder auf Flächen, in denen vorherige 
Vergrämungs- und/oder Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen erfolgreich ab-
geschlossen wurden.   

• Verbleibende Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich des Eingriffsbereichs sind 
durch Baufeldbegrenzung zu sichern. Die Baufeldbegrenzung muss geeignet sein das 
Betreten/Befahren der Flächen oder das Ablagern von Baustoffen/Müll während der 
Bauphase zu unterbinden. Anlage, Unterhalt und Funktionstüchtigkeit sind während 
der Bauphase laufend zu kontrollieren und sicher zu stellen. 

• Während der gesamten Bauphase sind Zauneidechsenlebensräume im Nahbereich 
des Eingriffsbereichs vor Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch die Einhaltung der ein-
schlägigen Sicherheitsvorschriften beim Baubetrieb zu schützen.  

• Da wegen unvorhersehbarer Faktoren, wie z. B. dem Witterungsverlauf, nicht alle 
Maßnahmen im Vorfeld genau festgelegt werden können, ist eine ökologische Bau-
begleitung der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Diese koordiniert die Ver-
grämungsmaßnahmen und kontrolliert die übrigen Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

 
4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 

a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  
und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 

  
Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
 
Im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen kommt es sowohl durch Lärm oder 
Erschütterungen während der Baumaßnahmen, als auch durch Vermeidungsmaß-
nahmen (vgl. Kapitel 4.2 c) im Vorfeld zu Störungen für die Zauneidechse. Die 
Zauneidechse ist eine Art, die Störungen gut toleriert, sofern sie Rückzugsbereiche 
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hat. Zudem kann es durch die Umsetzung von Zauneidechsen ebenfalls zu ent-
sprechenden Störungen kommen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 

• Die Durchführung der Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen ist an den 
Aktivitätsphasen der Zauneidechse auszurichten (u. a. in Abhängigkeit von 
Witterungsverhältnissen). 

• Da wegen unvorhersehbarer Faktoren, wie z. B. dem Witterungsverlauf, nicht alle 
Maßnahmen im Vorfeld genau festgelegt werden können, ist eine ökologische 
Baubegleitung der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Diese koordiniert die 
Vergrämungsmaßnahmen und kontrolliert die übrigen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen. 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 
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